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Über die Frage, w ie Umweltrisiken wirksam begegnet werden kann, gibt es 
landerspeZifische Antworten. Wahrend die BundesrepHb/ik Deutschland den 
traditionellen Weg der Auflagen für bestimmte Anlagen velfolgte, gingen die 
USA einen anderen Weg. Weniger ordnungspolitisch als marktwIrtschaftlich 
orientiert, entulickelten sie ein AIodell des UmweltsclJU.tles, das den Handr:l mit 
Emi,-sionslizensen einführte. Der AMor zeigt, daß ern solches Modell flexibler 
und Wirksamer mit Umweltproblemen umgehen kann als das bundesrepubli­
kanische. 

Die Red. 

l. Einleitung 

Die Staaten der Europäischen Union sowie die USA waren in den 80er Jahren im 
Bereich der Lufrreinhaltung mit einer ähnlichen Problem lage konfrontiert: Ocr 
zunehmenden Versauerung von Ökosystemen durch den Eintrag von S02 und 
NO,. In beiden Fällen z.eigte sich, daß die bisherige Auflagen-Strategie, die vor allem 
auf die Einhaltung von Immissionsnormen z.um Schutz der menschlichen Gesundheit 
abzielte und generelle Emissionsnormen nur für Neuanlagen kannte, nicht ausrei­
chend war, um Umweltrisiken wirksam auszuschließen . Hohe Schornsteine, welche 
die Immissionssiruation in der Kraftwerksumgebung verbesserten, verlagerten die 
Probleme auf entferntere Standorte (z. B. neue emissionsferne Waldschäden). Unab­
dingbar für eine dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung war eine deutliche Minde­
rung der Emissionen von Altanlagen. 
Bei der Einbez.iehung der Altanlagen wurden in der Bundesrepublik Deutschland 
und den USA sehr unterschiedliche Wege beschritten. In Deutschland wurde -
orientiert am sog. Vorsorgeprinzip - das ordnungsrechtliche Instrumentarium aus­
gebaut. In einem »auf der Welt einzigartige(n) Programm« I wurden die Anforde­
rungen für Neuanlagen auf die Altanlagen ausgedehnt. In den USA wurden dagegen 
in einer An ,Weltpremiere< handelbare Emissionslizenzen für S02 (allowances) 
eingeführt. Der wesenrliche Vorteil dieses marklwirtschafdichen Instrumentariums 
wird darin gesehen, daß aufgrund der größeren Flexibilität der Emittenten die 
Umweltschutzziele mit geringcren volkswirtSchaftlichen Kosten erreichbar sind 
als im Falle von Auflagen. Wie groß die Einsparungen tatsächlich sind, hängt cnt-

rur wc","olle Hinweise d.nke ich P. B,der (Augsburg), D. Bu"r.w (W". hington), D. EUerman (C:>m­
bridge/ M . ... ), B. Hansjurgcn< (Marburg), B. McLe.n (Wa-hlngton). 

I Vgl. J.Jun g, Die Kosten der SOz- und NO,-Minderung In Jer deutschen Elektn zlt:itswinschJft, in: 
ElekaiZltmwinschJlt. 87. Jg., '988 , H . \. S. 267 
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I80 scheidend davon ab, wie die betreffenden Instrumente - die Auflagen ebenso ",ie die 
Emissionslizenzen - in der Praxis ausgestaltet werden. 
Ziel des Beitrags ist es, das deutsche und US-amerikanische Instrumentarium der 
SOl-Reduktionspolitik darzustellen und anhand zweier Kriterien zu diskutieren, der 
ökologischen Effektivität (Postulat einer dauerhaft-umweirgercchten Entwicklung) 
und der ökonomischen Effizienz (Zielerreichung zu minimalen Kosten). 

2. Grundzüge der deutschen Luflreinhaltepolitik 

Rechtliche Grundlage der deutschen Luftreinhaltepolitik sind u. a. das Bundesim­
miss ionsschutzgesetz (BImSehG), das Benzinbleigesetz (BzBIG), die Straßenver­
keh.rs:wlassungs-Ordnung (StVZO) sowie das Umwelthaftungsgesetz. 
Zentrale Bedeutung kommt dem BImSchG zu, dessen Ziele in Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften konkretisiert werden. Die für dte Rückhaltung von S02 
relevantesten Durchführungsverordnungen sind die über 
- Kleinfeuerungsanlagen (I. OVO) 
- genehmigungsbedürftige Anlagen (4. OVO) 
- Großfeuerungsanlagen (l). OVO} 
Da Kleinfeuerungsanlagen für die SOl-Reduktion nur von geringerer Bedeutung 
sind, wird .uf sie im Rahmen dieser Betrachtung nicht näher eingegangen. 

2.1 Ziele de,. deutschen Luftreinhaltepolitik 

Allgemeine Zielsetzung der deutschen Lufrreinhaltepolitik ist a} der Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 5 Nr. I BrmSchG) und b} die Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen (§ 5, Nr. 2 BrmSchG). Die deutsche Luftreinhalte­
politik ist damit sowohl immissions- als auch emissionsonenciert. 
Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gilt als gewährleistet, wenn die 
Luftqualitätsziele (Immissionsstandards) etngehalten werden. Die Immissionsziele 
der deutschen Luftrcinhahepolitik sind kurioserweise nicht im BrmSchG oder einer 
seiner Verordnungen festgelegt, sondern in einer Verwaltungsvorschrifr zur 4. DVO, 
der Techntschen Anleitung Luft (TA-Luft). In erster Linie gelten sie damit für 
Anlagen, die nach der TA-Luft zu genehmigen sind. In der Genehmigungspraxis 
finden sie jedoch bei allen genehmigungsbedürftigen Anlagen Anwendung, d. h. auch 
bei Großfeuerungsanlagen. Bei den Immisstonszielen handelt es sich zum einen um 
• Gesundheitswerte, die echte Grenzwerte darstellen und de ren Überschreitung 

nicht zulässig ist, zum anderen um 
• Nachteils- bzw. Belästigungswerte, di e als Richtwerte konzipiert sind, und die eine 

Abwägung mit anderen Interessen zulassen. 
Bei den Gesundheitswerten handelt es sich um Schwebstaub, Blei und Cadmium im 
Schwebst.ub, Chlor, ChlorwasserstOff und Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und 
Stickstoffoxide. Belästigungs- und Nachteilswerte sind Staubniederschlag (nicht ge­
fährliche Stäube) sowie Blei, Cadmium und Thallium im Staubniederschlag sowie 
Fluor. ' 

2 Vgl. TA-Luf~. Abschnin 2.) sowie S. K.lmb:1.ch. Die TA-Luft 1986 - Eine Ubcrsicht uber Ziele, Aus­
wirkungen und Inh3he, in: Energie und Umwelt, 1986, Teil 5. S. 25 9-287. 
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2.2 Grundzüge des Auflageninstrumentariums bzgl. 502 

D ie Realisierung der Luftqualitätsziele erfolgt über den Genehmigungsvorbehalt und 

die damit verbundenen Auflagen : Neue Anlagen oder Anlagenänderungen werden 
nur genehmigt, wenn die damit verbundenen Emissionen nicht ZU einer Überschrei­

tung der Immissionsstandards im Einwirkungsbereich führen. Die Genehmigungs­

praxis ist i.d.S. immissionsorientiert. 
Zusätzlich zu dieser »Schutzpflicht« schreibt das BlmSehG eine" Vorsorgepf/icht« 
vor: Die Genehmigung neuer Anlagen oder von Anlagenänderun[;en wird auch 

davon abhängig gemacht, daß Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen ge­
trollen wird. Dies geschieht, indem die dem »Stand der Tcdm;k« entsprechenden 
Mallnahmen der Emissionsbegrenzung angewendet werden (fmissionHtandards). 

Ohne diese Vorsorgepflicht wären in Gebieten, die bislang eine gute Luftqualität 
aufweisen, neue Anlagen bis zur Erreichung der 1111l11issionsgren7.e ohne Emissions­

auflagen zu genehmigen. 
Die Konkretisierung der generalklauselartigen Betreiberpflichten - Beachtung des 

.. Standes der Technik« - erfolgt nicht durch die Genehmigungsbehörden, sondern 
durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates'. 

Die Anforderungen an die genehmigungsbedürftigen Anlagen werden durch die VO 
über genehmigungsbedürftige Anlagen k DVO) sowie durch die Großfeuerungs­
anlagen-VO (GRA-VO) geregelt. Der Geltungsbereich der 4. DVO betrifft Anlagen 

rn.ir einer Feuerungswärmeleistung von 
- I bis 50 MW beim Einsatz von Kohl e und schwerem Heizöl, 

- 5 bis 50 MW beim Einsatz von leichtem Heizöl, 
- 10 bis 100 MW beim Einsatz vOn Gas. 
Die 4. DVO regelt damit vor allem industrielle Feuerungsan lagen (z. B. Chemie, 

Stahlwerke, Zementwerke, Metallhütten etc.). Anla!(en mit höheren Feuerungslei­
slUngen - im wesentlichen die Kraftwerke - fallen in Jen Geltungsbereich der GRA­

VO (13. DVO). 
Die Konkretisierung des .. Standes der Technik« erfolgt dabei in der Weise, daß 
zunächst die Emissionsminderungstechnologien eruiert werden, die in den einzelnen 
Bereichen (Ha ushalte, gewerbliche Kleinverbraucher, IndllStriebetriebe, Kraftwerke) 
als .. Stand der Technik« zu betrachteten si nd . Dies sind neben brennsroffbezogenen 

Optionen (Verbot bestimmter Brennstoffe" Begrenzung des Schwefelgehaltes etc.) 
vor allem anlagenbezogene Ändel'1ln[;l'o. Gegenstand der Autla);c sind jedoch nicht 
spezielle Technologien, sondern die mit diesen Technologien erreichbaren Emissions­

minderungen (Emissionsgrenzwerte). Es handelt sich mithin nicht um Technologie­
auflagen, sondern um Emissionsallflagcn. Dem Emittenten steht es grundsätzlich frei , 
den Grenzwert mit einer beliebigen Technologie (end-of-pipe-Technologie, emissi­

onsarme Produktionstechnik etc.) einzuhalten. Im Falle genehmigungsbedürftiger 

Der Cc.sctzgcber stellt t= ,S der Bundcsrc.'i)lerung frei, die Ko nkrctlSlcru ng durC'h allgemeine Vcrw.lhungs­
\'ö rschrt({(~ n oder durch Rc.:c hls\'l:rordnungen 'Ior.lullehmcn Ocr vcrmclIllhchc Vorteil von Verw~, I{utl g$­
\'01' d ll'lft('n, ih re Fle:",lnl!lJ.T, wird 111 bc'Wi; auf die Reguliert!!'" \'on Umwdnntbc.H:l lldt.:n zunduncnd ,n 
Fngc gcstdk N l,chtellig im Vergleich zu Rcdusvorschn ficn 1St z.um cmen di e U mSll'IHCllC BJIldungswlr­
kung, d. h.. III der MQßllchkctt von betroffenen Drinen. Ihre Rechte :mr dem Kb gcwcC dUfChz\lsnz.en , z.um 
anderen. daß sie seitens des Europaischcn Gerichtshofes nicht ,,1.5 UmscI:wngukrc von EU-Richtlinien 
akuptiert werden . • Angesichts cl, ser unklaren rechtlIchen It-wlion und der Icb ausweite,nden Regwlc­
rungs,lkm·ttJI Cn der Europ:nschcn Union beSieht CUl gtW I$scr KQ n$cm: in der Ju ri stischen DIskU SS Ion, daß 
mit den EntscheIdungen des Europaischcn Genchtshofes das Ende der Art der Vcrw.1hung$'o·orschnftcn, 
soweit sie U tllwelm:tndards entha lt('n, tmgeltltct wurde.- Vgl. Ku der Sachvcrslandlgen ur Um~\' ch·, 
fr:tgcn (RSU ), Umwcltgur:tchten '994. [ou r eine daucrhrl(-umwdrgercch!1? EntwTCklu ilg. ßT-Druc: ks. I J.I 
6993, ' 994, S. 3°7. 

4 I m Falle \'on Kleinfeueru ngsanlagen lSI z. B. der Emsatz, von ß1Ilastkohlc. :;t:hwcrem Hciz.ol , gestrichenem 
Holz und Spanpll\uc:n " I.: rbou~ n. 
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Verbrennungsanlagen (4. und J}. DVO) existieren Grenz.werte für 502, NOx, Staub 
und CO. Im Falle der 4 . DVO werden sie nicht in der VO selbst genannt, sondern in 
der dazugehörigen Verwaltungsvorschri.ft, der TA-Luft. 
Die gesetzliche Schutz.- und Vorsorgepflicht gilt ausnahms- und einschränkungslos 
für neue Anjagen . Wie aber sollten die vielen Tausend bestehender Anlagen behandelt 
werden, von denen zweifellos wesentlich gröllere Umweltgefahren und -risiken 
ausgingen als von den Neuanlagen ? Nach Schätzungen der Bundesländer waren 
allein in Westdeutschland rd. 50000 Anlagen von der TA-Luft betroffen, rd. 1500 

von der GRA- VO. In bezug auf die Behandlung der Altanlagen gab es in der TA-Luft 
und der GRA-VO zunächst unterschiedliche Regelungen. 

Die ursprüngliche Fassung der TA-Luft aus dem Jahre '974 sah für Alranlagen "keine 
automatische Anpassungspflicht« vor'. Die für Neuanlagen geltenden Emissionsauf­
lagen ,sollten< auch im Bereich der sogenannten Alt-Anlagen durchgesetzt werden , 
wenn kein ausreichender Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonsti­
gen Gefahren gegeben war, also die SChU1Zp[ltcht verletzt war. Eine generelle Ver­
pflichtung zur Vorsorge war dagegen nicht vorgewhen. Von ,n,1chtriiglichen Anord­
nungen< betro ffen waren demnach in erster Linie lInrernehmen in belasteten Ge­
bieten. 
Ausschlaggebend für den Ansatl., die Großfeuerul1gs,\nLt~en einschliel\lich der rd. 
IjOO Alranlagen einer separaten Verordnung zu unterwerfen, war das Bestreben des 
Gesetzgebers, die Vorsorge gegen Umweltsdüden und -risiken in einem Bereich zu 

betreiben, in dem dies unter Beachtung des Verhälrnism:ißigkeitsgrundsatzes am 
ehesten zu vertreten war. Die intensive umweltpolitische Auseinandersetzung um 

den "sauren Regen« und das Waldsterben ab Anfang der ~Der Jahre hat den Druckauf 
die Politik erhöht, speziell die Emissionen der Kraftwerke - die venneinrlichen 
Haupts~huldigen - drastisch zu reduzieren . Inwieweit die nenen, emissionsfernen 
Waldschäden tatsächlich auf die sauren Emissionen zurückzuführen sind, ist bis heute 
nicht abschließend ge klärt. Einigkeit besteht darin, daß es sich um ein Phänomen 
sowohl mit biotischen als auch mit nicht-bioti schen Ursachen handelt'. Die GFA­

VO ist demnach nicht als Instrument der Gefahrenabwehr zu verstehen, sondern als 
Vorsorgemaßnahme'. In der politischen Diskussion fand dieser Unterschied aller­
dings nur bedingt Beachtung. Im Sondergutachten des Rates der Sachverständigen für 
Umwelrfragen (RSU) aus dem Jahr 198} heißt es dazu: »Die Großfeuerungsanlagen­

Verordnung wird als eine Art therapeutische Antwort auf die Herausforderung 
gesehen, vor die sich die Umweltpolitik angesichts der neuen Waldschäden gestellt 
sieht. .. Die Unsicherheit der Diagnose wurde zunehmend verdrängt«' . 
Kernpunkt der GFA-VO 1983 sind die Anforderungen an Ahanlagen9 . Die VO legt 
fest, daß die Emissionen der Altanlagen innerhalb bestimmter Fristen auf das für 
Neuanlagen geltende Niveau zu reduzieren sind. Ausnahmen existieren nur für 

solche Anlagen, die in wenigen Jahren außer Betrieb genommen werden (Absterbe­
ordnung). Durch die Vorgabe fester Grenzwerte und Frisren unnürrelbar in der VO 
selbst ist für den Bereich Jer Grol\ft'uerungsanlagen das Verfahren der nachträglichen 

5 Vbl. A. GJ It Z, Die (kunit,gc) Vtr'o r'dnull l$ uboer Grußfeuel'ungS1nLagc'I. in. Zc i15chnft fur Umwdtpohtlk 
und Umwch rcdH, Jg. 19 }, J Ll, S. I lj -15 I, hier S I H . 

6 Vgl . Umwd tbund($;J. mt. Daten zur Umwclt 199Oisn , Uedtn 199 2, SO WIC' Rat der S,;,ch v c r~ t n ndlgen fu r 
Umwcl rfragen (RSU) (1983), W~ld5ch;tdc n und Lulr\'crunr~ll,igungrn. Sondetgut..tcht('n M an 19 j.. 

SruugilTtfM :l inz. 198j. 
7 Vgl Rat der S.lchvcrs t;tndigcn fu .. Umwdt fr.l~f'1l (RSU) (Pn. 6) 

Vgl. R:H der SaclwC'l'standigc ll fu r Umwchfr.ag,cn (RS U) (fn. 6), $. (06. 

9 Vgl. hi cl7_u :lusfubrlich D. Kuhni , Dl(~ ~ rQrdmJ" g uber G .. oßrelletung13.nlag~n ( I ). ßlmSch V), Verh h· 
rc nsgt'$"c hlclnc, Inhahe. Auswirkungen, Pmblcm:Ll uk, in: Enc'l.,cwinschaft l!che T2gesfr,1gcn, 33· j G; , 198 .\. 
H.B, S. 567-SS4. sOW Ie I . Dose, DIe vcrh.l l1dclndt: Verw.1 Inmg_ Eme cmptnsche Unlcr~ uchu ng tlber (icn 

Vollzug eil.':> Inwni "Hms. c1nIl Zf(:c h L~ , ß ;\ dc n ~ ß:J.dc ll 1997. S. '13 ff 
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Anordnung - wie im Falle der TA-Luft _. entbehrlich gemaehr worden.,e Rechtliche 

VorausserzlIng für die generelle umwclttechnische Sanierung der Alranlagen war die 
Ermächrigung der Bundesrq;icrung zur DurchsetzlIng eines risikoorientierten Fmis­

sionsminderungskonzepres durch die (nachgeschobene) \kufassung des BlmSchG 

vom 4. 10.198) (in §§ 7 Abs. 2,17 Abs. 2 und 48 Nq)". 
Für Anlagen auf ÖI- lind Kohlebasis mir einer huerungswä.rmelcisrung von über 300 
MW gilt ein Gr~nzwerr von 400 mg/m3 Abgas. Für kleinere Kraftwerke gilt dagegen 
ein Grenzwert von 2000 mg/m3; in diesem Falle reicht der Einsatz schwefelarmer 
Brennstoffe. Der Grenzwert von 2000 m~/m) gilt auch für gröllcre Anlagen, sofern 

ihre geplante Restnutzungs7..eit unter 40000 Volbsrstunden liegt. Diese Sonderre­

gelung gilt längstens bis zum 01 . °4.1993. Größere Altanlagen mit einer Leistung von 
über 300 MW (vor 1983 genehmigt) müS>cn heute folglich sämtlich mit einer Rauch­
gasentschwefclungsanlage (REA) aus);,-rüster sein, um die cnrsprechenden Grenz­
werte einzuhalren. 
Mir der Novellierung des BlmSchG 198) (§ 7 Abs.2 und §17 Abs.2) werden 
nachrrägliche Anordnungen niehr länger von der wirrschafrlichen Verrrerbarkeir 

abhängi~ gemacht. Damir wurde die Grundlage geschaffen, eine am Vorsorgeprinzip 
orienrierre Emissionsmjnderungspolirik auch im Bereich derTA-Lufr durchzuserzen 
und die berreffenden Alranlagen zügig zu sanieren. Die Konkretisierung erfolgr 
durch di~ Novelli erung der TA-Lufr 1986" . Altanlagen sind gemäß der TA-Luft 

1986 mir Fristen von 3, ) oder 8 Jahren'" also bis spärcsrens I. 3· 1994, nach zurüsten 
oder stiJJzulegen. Die bisherige Praxis individuell ausgehandelter Auflagen (»Politik 

des individuellen Schornsteins«) wurde damir aufgegeben"-

Die Genehmigungsbehörde soll allerdings " ... von nachrräglichen Anforderungen 
abseh~n" (§ 17 Abs. 3 BlmSchG), sofern der Anlagenbetreibcr einen Samerungsplan 
vO!'lt-gt, in dem er Ausgleichsmaßnahmen vorschlägt . Diese können darin bestehen, 
daß er durch technische Maßnahmen im gleichen Betrieb, einem anderen zum Unter­
nehmen gehörenden Betrieb oder im Betrieb eines Dritten Emissionsminderungs­
maßnahmen durchführt, » ... die zu einer weitergehenden Verringerung der Emis­
sionsfrachten führen als die Summe der Minderungen, die durch den Erlaß nach­

träglicher Anordnungen ... erreichbar wäre" (§1 7 Abs . J BJmSehG). Diese 
Kompensation ist jedoch nur dann zulässig, wenn dieselben oder in ihrer Wirkung 
gleiche Schadstoffe z urückgehalten werden und sich die Beurteilungsgebiete der 
Anlagen überschneiden, die Anlagen sich m. a. \XI. in räumlicher N ähe befinden'!. 

10 Dcr Bctreiber elnl'r AIt.anhtgc Inuß gC'gco llllbcr der GCI,ehmigung.sbchord(· C'lne schnftliche Erklarung 
3 geben, Ll1 di:'( 1: 1' die R t's lnurzung,sZClt der Anlagt:" verbindlich feSt legt Giht der Bctrclbcr kc-tne Erkla. 
rung l b, I,;cht' n dIe Anfordc.:rungen fur Neuanlagc.:n . .. O ll'SC rcchthchc K.ollnrukuon Ist dem deutschen 
V('rwa ltu ngsl'cc: ht bl.lIhc r fremd .. . Rat der 53chversund igen (ur Urnwchfrag<:n (RS U) (Fn.6), S. l29. 

1 J R:u der S,'\ch\'crst;andige n rur Umwcltfrilgc n (RSU), Umwcltgutaclncn 1987. Stu ltglrtfMamz 1988, S. lS I. 
" Vgl. S. K,lmb,eh (Fn . • ), S .• 6, r. 
I J MaßstOlb fur du: Fr3ge ob und w .. nn n~chgC'ruSlet wc::"dt'l\ rnu {~ . j$l mehl mehr dIe wlnscharthchc 

Vcnr<:tb;trkca der i :l<:"hrustllng. sondern der Vcrf..l.SSung.sgru nds;Hz der Vcrhallnisnlaßlgkeit. Bei seI ner 

Auslegung sind - b'l.gl . der AnpassungS'f ri.M - Insb c..!oü nderL' die Enllsslons;m , d::ls Ausmalt der Uber­
schrclTung der Grcn:i wcn c .s OWie cl\!:- u(zu ngsdaucr der Anlage \ on BedtUlllog. Vgl. S. Kalmbilch 
(Fn . • ), . , 6._ . 681. 

14 N 2Ch Anglben der L3nder Si nd die S:.ln jcrungsm:;\Rn:l ~lmt:n Im w C$clHll rhcl\ "bg.esc::hlo ·sen Vgl. Ulnwch. 
bundesamt: L>olH'n zur Umwel t 1990/511 . Berhn '992, S. } 14. 

q Die G roße de5 Bcune.Jungsgcb\NCS hangt ;ab \'OU dt'r St hnms[cln ltuhc. f;..s umb.ßra.lIc Beunci!ungs fl 3.­
eh<:n ( I kml ) , die Sich \'ollstandlg IIl ncrn=llb t'lnes Krcls . um den EmL5S LQ nssC'hw C!r'punkt mLt ~'im'm R~dius 
befinden, der dem 30f;}chen (50(achen) d~ r Scht'lrnsu:inboht (m:. x. l~O m) cnlspric1u. Vgl. S. K.llmbc:h 
(Fn. ~) , 5. 2]0 SO\'l: ie M. Pm .. JK ~!-I . Buchholz. Die GenchmißLlngs.vetbhrCil n.1th dem Bundcs· lmnussl7 
on"schullgcsetz,. ßeThn 199.2:, S. 62. 

/8] 
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2.3 Ökologische Effektivität und ökonomische Effizienz der deutschen 502-

Reduktionspolltik 

Gegenstand dieses Abschnitts ist die Würdigung der deutschen SO,-Reduktions­
politik unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. 

2.3.1 Ökologische Effektivität 

Die emissionsbezogenen Ergebnisse sind Tab. I zu entnehmen. Der am Schutzziel 
orientierten Politik der 70er Jahre ist es offensichtlich nur teilweise gelungen, den 
weiteren Anstieg der ,sauren' Emissionen zu verhindern. Während die SO, Emis­
sionen mit Ausnahme des Kraftwerkssektors leicht rückläufig waren, wies der NO,­
Ausstoß eine we.iter steigende Tendenz auf. Eine deutliche Wende ist dagegen für die 

80er Jahre zu konstatieren. Dies gilt insbesondere für die S02-Emissionen, die von 
1980 bis 1994 um 2,3 Mio. t bzw. 74% zurückgingen. Sie wurden damit deutlich 
stärker reduziert, als Anfang der 80er Jahre erwartet (rd. I Mio. t bzw. rd. 33%)'6 
Neben den Emissionen gingen auch die Immissionen drastisch zurück (UBA 1997, 
S. 150). Der durchschnittliche Immissionswert für SO, beträgt heute im alten Bun­

desgebiet (auch in den früher stark belasteten BalJungsräumen) weniger als 25 !,g/m' 
und liegt damit deutlich unter dem Immissionswert der TA-Luft, der für SO, -

ökologisch kaum akzeptabel- noch immer 140 !lg/m3 aisjahresmittelwert beträgt. Im 
ländlichen Raum beträgt das Immissionsniveau sogar nur 3 !lg/m3 '7. Dennoch ist das 
Problem der Versauerung noch nicht gelöst. Im UBA-Jahresbericht 1996 heißt es 
dazu: "Die verträglichen Belastungsgrenzen für Schwefel- und Stickstoffverbindun­
gen und die damit bedingten SäurebeJastungen sind in Deutschland noch immer 

überschritten, die Folgen sind bekannt (unter anderem großflächige Vitalirätsverluste 
bei Waldbeständen, die Versauerung von Oberflächengewässern, zunehmende Ni­
tratauswaschungen mit dem Bodensickerwasser in das Grundwasser, anhaltende 
Eutrophierung durch NO, und NE) und damit Verschwinden bedrohter Pflan­
zen)«l~. 

'lab. I: Emissionen an Schwefeldioxid und Stickoxid in der Bundesrepublik Deutsch­

land (alles Bundesgebiet) 1970-1994 nach Sektoren (in 1000 t) 

1. Schwefeldioxid 

JA HR KRAFT- INDUSTRI E HAUSH ALTE UND VERKE HR 
WERKE KLEINV ERBRA UCI-J 

'970 17°4 r 165 7) J 129 

1980 , 879 860 JJ S 87 

1990 '9) 394 ' 34 62 

'994" Jl l 3D r44 14 

16 Vgl. Ral der Sachvenit :tndigc lI (ur Unl\vddrJ.i;cll (KS U) (Fn. 6). S. 12.6. 
l7 Vgl. d.1ZU Umwchbu nd~.sam l , Daten zU!' Umwelt '997, ßnhn 1997, S. 150 und t6 ). 
18 Umwd[b lJ nd~s2mt , Ja hn.:.s b(·ridll [996, B(:rli n [997. S L'17· 

GESAMT 

37 Ir 

J 164 

88) 

874 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-2-179 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 05:30:44. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1998-2-179


1I. Stickoxid als N02 

JAHR KRAFT- INDUSTRIE HAUSH ALTE UN D VERKEHR GESAMT 
WERKE KLE INVERßRAUCfl 

'970 614 52 6 ' 46 769 2°55 

' 980 800 396 143 1278 , 6l 7 

'990 ))5 2)6 109 n8 2 1962 

'99'( )26 213 1)4 lOS) I ' 766 

':. Vorlaufige Angaben 
Quelle: Bu_ndesministcriuTll fur U mwelt, Sechster lmmissionsschurzbcrichr der Bundesregie­
rung, Bonn 1996, S. 100 f. 

2.J.2 Ökonomische Effizienz 

Das Kriterium der ökonomischen Effizienz ist erfüllt, wenn ein vorgegebener Im­
missionssrandard mit volkswirtschaftlich minimalen Kosten erreicht werden kann. 

Die gesamtwirtschaftliche Kostenminimierung beinhaltet, daß die Grenzkosten der 
Emissionsvermeidung oder -rückhaltung unter allen Emittenten das gleiche Niveau 

aufweisen. Diese Bedingung gilt unabhängig davon, ob der Immissionsstandard auf 
die Gcfahrenabwehr oder die Minderung von Umweltrisiken abzielt. Wie oben 

erwähnt, sind die Emissionsauflagen in der Bundesrepublik in erster Linie am Vor­

sorgeprinzip ausgerichtet. 
Wie die Literatur über umweltpolitische Instrumente zeigt, wird das Kritel~um der 
ökonomischen Effizienz, der Ausgleich der Vermeidungsgrenzkosten unter den 

Emittenten, im Falle von Emissionssteuern oder -lizenzen automatisch bewirkt, 
vorausgesetzt die Praxis orientiert sich an den Idealtypen der Lehrbücher. Im Falle 

von Emissionsauflagen kann der Ausgleich der Grenzkosten durch eine grenzkosten­
orientierte D ifferenzierung der Anforderungen erreicht werden. D. h. Emittenten mtt 
hohen spezifischen Vermeidungskosten werden mit niedrigeren Anforderun!';en kon­

frontiert als E mittenten mit niedrigen spezifischen Vermeidungskosten. Inwieweit 

trägt nun die Auflagenstrategte der deutschen Luftreinhaltepolitik diesem Gesichts­
punkt Rechnung? 
Zunächst einmal ist festzustellen, daß die deutsche Luftreinhaltepolitik keine uni­

formen Emissionsstandards für SO, und NO, kennt, sondern ein beachtliches Maß 
an Differenzierung aufweist. Inwieweit diese Differenzierungen zu einem Ausgleich 

der Vermeidungsgrenzkosten führen, kann im Prinzip nur empirisch überprüft wer­

den. Da eine solche Vorgehensweise an der Datenbgc scheitert, bleibt nur der Weg, 
die in den G esetzen, Verotdnungen und Verwaltungsvorschriften enthaltenen 
Differenzierungen darzustellen und zu fragen, inwieweit sie zumindest in grober 

Annäherung den Unterschieden in den Grenzkosten der Vermeidung Rechnung 
tra gen. Eine derartige Vorgehensweise hat einen deutlich geringeren Informations­
bedarf. Da es sich bei den fraglichen Anlagen ausschließlich um Feuerungsanhgen 

handelt, die sich vor allem hinsichtlich der Anlagengrällc und der Brennstoffwahl 
unterscheiden, ist zu fragen, inwieweit die Vermeidungskosten in Abhängigkeit von 
diesen Variablen differi eren und die Auflagen diesen Kostendifferenzen Rechnung 
tra ge n. 

Vorliegenden Untersuchungen ist zu entnehmen, daß Entschwefelungs- und Entstik­
kungsanlagen beachtliche economics of scale aufweisen, d. h. die Kosten je vermie-
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/86 dener Tonne 502 oder NO.< sinken mit zunehmender Anlagengröße". Das Auf­
lagensystem der deutschen Luftreinhaltepolitik trägt dem insofern Rechnun;,;, als 

im Fa lle kleiner Feuerungsanlagen (nicht-genehmigungsbedürftige Anlagen) keine 
Emissio nsgrenzwerre vorgegeben werden (lediglich Verbot des Einsat7.es bestimm­
ter Brennstoffe) 

im Falle mittelgroßer Anlagen Grenzwerte vorgegeben werden, die sich durch den 
Einsatz sclnvdelarmer Kohle erreichen lassen 
anspruchsvolle Grenzw erte, die nur durch den Einsatz' von REA erreichbar sind, 
auf den Bereich sehr graEer Feuerungsanlagcn (> 300 M\X' Feuerungswärmelei­
stung) beschränkt sind. 

Die Antorderungen an die letzte Gruppe (> 300 MW,h) sind weiter differenz.iert. 
Zum einen werden Betreibern, die ihre Kraftwerke innerhalb der nächsten Jahre 
(max. 10 Jahre) stillegen, mildere Grenzwerte eingeräumt, die mit Hilfe brennsroff­
sei tiger Maßnahmen erreichbar sind. Zweitens können Kraftwerksbetreiber, die 
schwefelhaltige Kohle (aus deutscher T'örderung) einsetzen, statt des Grenzwertes 
einen Entschwefelungsgrad einhalten. Da die Emissionen somit auch über dem 

Grenzwert liegen können, werden Zusatzkosten für zus;üzliche Reinigungsanstren­

gungen vermieden. D ifferenzierte Anforderun?;en gibt es schließlich hinsichtlich der 
Grenzwerte für die verschiedenen Energieträger (Kohle, Öl, Gas) sowie Kraftwerks­
typen (spezielle Grenzwerte z. B. für Wirbelschichrfeuerungsanlagen). 
Neben den genannten Differenzierungen für Anlagen unterschiedlicher Größe und 
Befeuerung bestehen Kompensalionsmäglichkeiren. Den Betreibern von Altanlagen 
wird damit die Möglichkeit eingeräumt, die auferlegte Verpilichtllng zur Vermin­

derung auf solche Anlagen 7.U konzentrieren, bei denen dies zu unterdurchschnin­
lichen Kosten machbar ist. Kompensationsregelungen stellen damit grundsätzlich 
einen Beitrag zur Verbesserung der Fffizienz von Auflagensystemen dar. Die 
praktische Bedeutung ist jedoch trOtz einiger Liberalisierungsansätze im BImSchG 
1990 (Lockerung der räumlichen und zeitlichen Beschränkungen) eher gering, da 

die Kompensationsmöglichkeiten sehr eng gefallt sind. So können z. B. Anlagen­
stillegungen und nicht-technische Lösungen (Einsatz emissionsarmer Inputs) nicht 

als Kompensationsmasse herangezogen werden. Auch die Anforderungen an Neu­
anlagen sind nicht durch eine verst,irkte Emissionsreduktion in Alranlagen redu­
zierbarJ.o. 
Die Darstellung zeigt, daß das deutsche Lufrreinhalreinstrumentarium eine Reihe von 
Regelungen enthält, die geeignet sind, extreme U merschicde in den Grenzvermei­
dungskosten zu verhindern und damit die ökonomische Effizienz. des Auflagen­
instrumentariums - verglichen mit einer uniformen Auflage - deutlich zu verbessern. 
Da die Differenzierung der Anforderungen jedoch nidu an dem Ziel orientiert ist, die 
Grenzkosren der Vermeidung systematisch anzugleichen, sondern den Stand der 
Technik durchzusetzen (allerdings unter Beachtung der wirtschaftlichen Verrretbar­

keit), werden die Möglichkeiten der volkswirtschaftlichen Kostenminimierung nur 

bedingt genutzt. 
Einen Überblick über die jährlichen Kosten der Rauchgas-Entschwefelung für den 
Bereich der öffentlichen Stromversorgung in Deutschland gibt die Tab. 2. Von den 
jährlichen C;esamtkosren von 3,5 Mrd. DM entfallen 62 % auf kapital gebundene 
Kosten, der ReS[ auf v,,,iable und fixe Betriebskosten. Der Berechnung liegen fol­

gende Annahmen zugrunde: Spezifische Invesititionskosten der Entschwefelung von 

) 9 Vgl J Jung (Fn. r), ~owic ders ., Di e Koste Il der SOl - LlOd N O .. -Mlndcrung. cbd 
20 Vgl. E. Rehbinder, Ubcrtrilgbarc l:. m;ssiorurcc;htt :ms jl.lostl$chcr Icht . 'reit I: Hcrkon1llll lchc K orn pcns.l ~ 

Ilon un Bcrc lI.:h der Luft n'lnh,lhUl'lg, 10' A. Endres/E. Rehbln tkd R. Sch \\·;ftr2c, mwcl tZ\~ rt l rlk ,H (" 1ll1d 
KurnpenS 3( IOnsioslI ogcn aus okUnom ls.chcr und jUristIScher SH;ht. lJonn [994, S. ~ 8-9 1 , }lIer S. 55-
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150 DM/KW,h (395 DM/KWcI bei einem Wirkungsgrad von 0,38), GesanHinvesti­

tionsau fwa nd der En tschwefelung von 14,J Mrd. DM, Abschreibungszeitraum von 

ro Jahren, reale Kapitalver7 insung von 6%, Thesaurierung von 15% sowie Berück­

sichtigung einer üblichen Gewinn- und Vermögellsbesteuerllng". 

Berücksichtigt man, daß der Kohleeinsatz der öffentlichen Krafrwerke im Zeitraum 

1980-1994 um rd. ro% gestiegen ist, und dam.it auch der Gesamtschwefelgehalt der 

Kohle entsprechend zuGenommen hat, so sind bei der Berechnung der spezifischen 

Vermeid llngskosten statt des in Tab. I ausgewiesenen Rückgangs der SOl-Emissionen 

von 1,58 Mio.t in 1980- 1994 1,74 Mio.t. zugrunde zu legen. E e rgebe n sich somit 

spezifische Entsc hwefelun gskoste n von rd . 2010 DM/t 50/. 
Ein Vergleich dieses Ergebnisses mit den Aussagen anderer Studien setz t voraus, daß 

den Berechnungen die gleichen Annahmen zugrunde gelegt werden: Es wird deshalb 

abweichend von den obigen Annahmen auch mit den international üblicheren An­

nahmen gerechnet (Abschreibungszeitraum von 20 Jahren, Kalkulationszins von 8%, 
Vernachlässigung von Steuereffekten lind Thesaurierung). Unter diesen Annahmen 

vermindert sich der Kapitaldienst von 2,17 Mrd. auf 1,573 Mrd. DM (s. Tab. 2, 
Angaben in Klamm.ern), und die spezi fi schen Entschwefelungskosten sinken auf 

1670 DMIt 502. Die Entschwefelungskos ten we isen damit immer noch ein im 

internationalen Vergleich relativ hohes iveau auf. Der Erfolg der genannten effi­

zienzverbessernden Regelungen - Differenzierung vo n Auflagen sowie E inräumllng 

von Kompensationsmöglichkeiten - erscheint mithin ger ing. 

Tab. 2: Jahreskosten der Rauchgas-Entschwefelung in der Bundesrepublik 
Deutsch land 

KOSTENA RT MRD.DM 

Kapitaldicma 2,1 7° 
(I.5 n)'" 

Variable BClriebskoslcn (Strom, Kalk cte.) 0,6 14 

Inst. ndhalrung 0,57 1 

Personal 0, 110 

Abwasserbeseitigung 0 ,028 

Jahreskosten gesamt 3,5°4 
(2,9°7)° 

,;. Bei Berücksichtigung international ublicher Ann3.hmcn (Lebensdauer 1.0 J.; Kalkulations­
zins 8%) 
Quelle, J. Jung (Fn. I), S. 269 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dall die Informationen des politischen Systems 
über Jie Vermeidungskosten der verschiedenen Emi ttenten immer unvollkommen 

sein werden. Verglichen mit einer ,Ideal welt. vollkommener staatlicher Information 

sind volksw irtschaftliche Verluste kaum zu vermeide n. Entscheidend i,t aber nicht 

der Vergleich mit theoretischen Idealwelren, sonJern die Frage, ob andere Instru­

mente /.U r Verfügung stehen, die mit geringeren volks wirtschaftlichen Kosten durch­

führbar sind. Charak teristikum von marktwirrschaftlichen Instrumenten wie Emis­
sionssteuern und -l izenzen ist, daß sie einen geri ngeren staatlichen Informationsbe­

darf aufwei sen. Da für die Umwcltbeallspruchung ein Preis zu entrichten ist, 

versorgen sie die Emittenten m it AnreiLen, Informationen über günstige VerIlIei­

dungsmöglichkeiten bereitzustellen und Kostellsenkllngspotentiale zu erschließen. 

21 J. Jung (Fn.I ). S. ,6~. 
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188 Die Analyse des US-amerikanischen Emissionslizenzsystems ist damit für die Wei­
terentwicklung der deutschen und eu ropäischen Luftreinhaltepolitik von großem 
Interesse. 

3. Grundzüge der US-amerikanischen Lttftreinhaltepolitik 

Die US-amerikanische Luftreinhaltepolitik läß t sich in zwei Perioden unterteilen . 
Während in der ers ten Periode bis 1990 eine Emissionsminderung mit Hilfe ver­
sch.iedener Auflagentype n betrieben wurde, wird seit '990 auf das bislang nur selten 
praktizierte Instrument der Emissionslizenzen zurückgegriffen. Die Anwendung der 
Emissionslizenzen im Rahmen der amerikanischen S02-Rcduktionspolitik stellt eine 
Art Weltpremiere dar: »The world's first large-scale application of these market-based 
instruments in a public policy to achieve an environmental goal«". Bevor auf das 
Emissionslizenzsystem näher eingegangen wird, wird zunächst die Luftreinhalte­
politik der 70er und 80er Jahre in ihren Grundzügen dargestellt. 

3. I US- Luftreinhaltepolitik in den loer und 80er Jahren 

Grundlage der US-amerikanisc hen Luftreinhaltepolit ik ist der Clean Air Act (CCA) 

1970, novelliert '977 und 1990. Kennzeichen der Luftreinhaltepolitik in den 70er 
Jahren ist - wie in der Bundesrepubl ik - das Nebeneinander von Immissions- und 
Emissionsnormen. 
Kernpunkt der US -Luft reinhaltepoJitik sind die nationalen Immissionsnormen (Na­
tional Ambienr Air Qual ity Standards, NAAQS). Sie existieren für annä hernd die 
gleichen Stoffe wie in Deutschland, nämlich für Stäube, Schwefeldioxid (S02), 
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxid, gerechnet als Stickstoffdioxid (N01), Kohlenwas­

serstoffe, Ozon (01) so wie ßlei (Pb). 
Werden in einer Region die Immissionsnormen eingehalren, so sprich t man bezogen 
auf den jeweiligen Stoff (z. B. SOl) von einem Reinluftgebi et (Non-Degradation 
Area), andernfalls von einem ßclastungsgebiet (Non-Attainment Area). Im Falle 
eines Belastungsgebietes ist vo n der Regierun g des betreffenden ßundesstaates ein 
staatlicher Vollzugsplan aufzustellen. In diesem Plan, der von der nationalen U m­
wcltbehörde (U. S. Environmental Protection Agency, fPA) zu genehmigen ist, si nd 
verbindliche Maß nahmen an zuge ben, wie die Einhaltung des Immiss ionsstandards 

erreicht werden soll. Dies gesch ieht dadurch, daß allen größeren Schadstoffq l1ellen 
spezifische Grenzwerte J uferlc~t werden. Im Falle von ReinJuftgebieten ist s icherzu­
stellen, daß im Zuge weiterer Genehmigungen keine signifikante Versch lechterung 

der Luftqualität erfolgt. 
Ergänzend zu di esen immissionsorientierten Regelungen sieht der CAA Emissions­
normen vor. Für Neuanlagen sind sog. N ew Source Performance Standards (NSrS) 
einzuhalten. Dabei ist je nachdem, ob die Anlagen in Belastungs- oder in Rein­
luftgebieten genehmigt we rden <ollen, bezüglich der Emissionsrückhaltung die Lo­
west Achievable Emission Rate (LAER) oder abe r die Be, t Available Control Tech­

nology (BACT) zu fordern. Im Falle der LEAR-Technologi c handelt es sich um die 

lZ A, D. Ellerman/R S,-,hmJ.!clIscd P' L.joskow/j. P. Montcro/ E. Bailcy, Emis1ion l 'r.ld ing under the U. S. 
Acid R:tin Progr,un: EV.1hl.ltion of Compli31lCC Costs :wd Allow;\Ilcc Markc:t Performance, M1T, Cam­
b rid ~e/M u$, 1997, 5·9· 
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schärfste Emissionsbeschränkung, die jemals in einem staadichen VoJlzugsplan ge­
fordert wurde. Die BACT ist ähnlich definiert , allerdings spielen h.ier Kostenge­
sichtspunkte eine größere Rolle'). 
Emissionsnormen existieren darüber hinaus für Altanlagen, sofern sie in Belastungs­
gebieten angesiedelt sind: Von ihnen wird die Anwendung der Reasonably Available 
Control Technology (RACT) gefordert; sie haben ihre Emissionen in wirtschaftlich 
vert re tbarem Umfange zu reduzieren. F ür Altanlage n in Reinluftgebieten existieren 
dagegen keine Emissionsauflagen. 

Schwerpunkt der CAA-Novelle aus dem Jahr 1977 ist die Flexibilisierung des Auf­
lagensystems: Den Emittenten wird die Möglichkeit eingeräumt, EmissionsverpfJich­
tungen auf andere Emittenten zu verlagern (emission trading) oder aber sich eine 
Übererfüllung von Auflagen staadich quittieren zu lassen (»Emission Reduction 

Credits«, ERC) und diese bei anderen (künftigen) El11i ssionsauflagen in Anrechnung 
zu bringen" . Diese ERC konnten - anders als beim Kompensationsansatz in 
Deutschland - auch durch Stillegung von Anlagen erreicht werden. Insgesamt sieht 
das Gesetz vier Anwendungsmögli chkeiten des Emissionshandels vor: 

Das 'offset' -Konzept (Kompensation) eröffnet die Möglichkeit, Neuanlagen in 
Belasrungsgebieten zu errichten, sofern die damit verbundenen zusätzlichen Emis­
sionen durch Emi'Sionsreduzierungen in bestehenden Anlagen überkompensiert 
werden. 
Das ,bubblc<-Konzept räumt den Emittenten einer Region die Möglichkeit ein, die 
verschiedenen Emissionsquellen zu einer Quelle zusammenzufassen. Die Emissi­
onsminderung kann damit schwerpunktmäßig auf die Anlagen mit den geringsten 
marginalen Vermeidungskosten verlagert werden. 
Das 'netting' erlaubt es den Emittemen, vorhandene ERC's einzusetzen und damit 
eine Verschärl'ung von Anforderungen bei anderen Altanlagen (vor allem bei An­
lageänderungen) zu vermeiden. 

Das ,banking' ermöglicht den Emittenten, ERC's für künftige Investitionsproj ekte 
oder Anlagenerweitemngen zu nutzen oder aber sie innerhalb derselben Region zu 
verkaufen oder zu vermieten. Diese Variante des Emissionshandels kommt in ihrer 

Wirkung den '995 eingeführten EmissionsJizenzen bereits recht nahe. 
Auch wenn mit den genannten Maßnahmen bereits Schritte in Richtung auf eine 
Flexibilisierung des Auflagensystems unternommen wurden, so waren doch die 
Wirkungen vor allem wegen des beachtlichen behördlichen Aufwandes und der 
Gefa hr langwieriger gerichtlicher Auseinandersetzungen eher gering". 

J.2 Das Acid Rain Program 1990 

Eine deutliche Wende in Richtung auf Flexibilisierung der Emissionsreduktion wurde 
mit dem Acid Rain Progr.m (ARP) T990 vollzogen. Schwerpunkt des Programms ist 
die Verminderung der S02 und NO, Emissionen des vorhandenen Kraftwerkparks, 
vor all em der älteren Kohlekraftwerke außerhalb von Belastungsgebicten. Aufgrund 
starker Widerstände der Kraftwerksbetreiber stand eine umfassende Sanierung aner 

2} Vgl. H. Bonus. Zwei Phllosophlcn d~r UmwdtpoJirik: LC'h ren aus der amerik:mischcn Luflreinh;l!te­
pohflk, In : List Forum. Bd. f l , 19B)/ 84. H.5. 5,313-34°, hier 5. )16. 

24 Vgl. E Messner, Kontinui ra t und Wandel in der Umwchpolit ikdcr USA 3m Beispiel der Gesel~gebung zur 
Lufu cinlu lru n . in: Zcilschrift fU T angcw.lIldtc UmwehförsthUIl I;, Jg . 6 (199j ). H. I, S. 67-80. 

J.~ Vgl. R. W. H:th rI/ G. L. Hcs tcr. Markel1ble Pennits: Lessons for Thcory and Pr:u': licc. in: Ecology L~w 
Quarrerly, Val. 6, 1989. S. 361 -4°6 sowie R. A. Llroffl Reformmg Air Polluuon Rcgul:ation: The Toll and 
Trouble with EP/\'s Bubble. Thc Conscrv.lli on Foundation. Washin ton D. C. J986. 
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Kraftwerke, wie sie in Deutschland mit Hilfe der GRA-VO durchgesetzt wurde, 
nicht zur Diskussion. Zur Debarre standen vielmehr verschärfte Auflagen für die ca. 

50 größten ,Dreckschleudern< oder aber ein System handel barer Emissionslizenzen, 
das den Unternehmen die Freiheit läßt, die Emissionen dorr zu vermeiden, wo dies 
am kostengünstigsten machbar ist. Die politische hltScheidung für das Lizenzsy­
stem, dem von Beginn an die 200 stärksten Emittenten unterworfen sein sollten, kam 
auch für die EPA recht überraschend. 

Mit dem ARP '990, das eine bundesweite Einführung handelbarer Emissionslizenzen 
für SOl vorsieht, wurde zunächst für einen Luftschadstoff eine Abkehr von der 
bisherigen Auflagenpolitik beschlossen. Mit der Einführung der Emissionslizenzen 
ist die Erwartung verbunden, daß die Kosten des Programms um rd. 2-3 Mrd. $/a 
niedriger ausfall en werden als im Falle eines herkömmlichen Auflagenprogramms". 
Die Minderung der übrigen Lufrschadstoffe wie NO, und Staub soll dagegen weiter­

hin mit Hilfe von Emissionsauflagcn erfolgen. Da die wesentlichen Änderungen der 
US-amerikanischen Luftreinhaltepolitik auf dem Gebiet der S02-Kontrolle erfolgen, 
beziehen sich die folgenden Ausführungen auf diesen Schadstoff. 
Grundelemente der neuen Politik sind vor allem die beiden folgenden Regelungen: 
L die Vorgabe einer nationalen SOl-Gesamtemissionsmenge für den Bereich der 

Elektri zi tätswirtschaft (emission-cap), 

2. die Einführung von handel baren S02-Emissionslizenzen, deren Gesamtzahl sich 
nach der für die Elektrizitätswirtschaft zulässigen Gesanuemissionsmenge be­

mißt. 
Auf diese Grundelemente soll im folgenden näher eingegangen werden. Zuvor jedoch 
soll an einem einfachen Beispiel verdeutlicht werden, wie mit Hilfe der Emissions­

lizenzen gesamtwirtschafdiche Kosteneinsparungen gegenüber einem traditionellen 
Auflageninstrumenrarium erzielt werden können (5. Abb. I). 
Unterstellt sei, daß in einer Volkswirtschaft zwei Unternehmen A und B jeweils 4 

Einheiten eines Schadstoffs X emittieren und es das Ziel der Cmweltpoliti.k sei, die 
Gesamtemission dieses Schadstoffes zu halbieren . Soll dieses Ziel mit Hilfe einer 
uniformen Auflage (gestrichelte Linie) erreicht werden, so hat jedes Unternehmen 2 

Schadeinheiten zu vermeiden. Die Kosten, die von den Unternehmen hierfür auf­

zuwenden sind, si nd allerdings unterschiedlich: Unternehmen A hat 30 DM aufzu­
wenden, Unternehmen B dagegen 20 DM. Die G esamtkosten der Volkswirtschaft 
betragen 50 DM. Die durch die Auflage erreichte Lösung ist nicht effizient, da sich 
durch eine Reallokation (Neuzuordnung) der Vermeidungspflichten Kosten einspa­
ren lassen. Reduziert A nur eine Einheit, während B drei Einheiten reduziert, ver­

mindern sich die gesamrwirrschaftliehen Vermeidungskosten auf 40 DM. 
Wird nun statt individueller Auflagen lediglich die Gesamtemissionsmenge (max. 4 
Einheiten) limitiert, so können die nunmehr knappen Umwelt-Nutzungsrechte unter 
den Emittenten gehandelt werden . Werden 7 .. B. die Emissionsrechte anfänglich so 
verteilt, daß beiden Emitte nten jeweils die }.mission von zw ei Schadeinheiten zuge­

standen wird, so kann z. B. Unternehmen B dem Emittent A anbieten, eine zusätz­
liche Einheit von X zu beseitigen. Es wird hierfür ein Entgelt> [0 DM fordern. A 
wird - Gewinnmaximierung unterstellt- darauf eingehen, sofern der Preis< 20 DM 
ist. Kommt der Handel zustande, reduzieren sich die Vermeidungskosten für A auf 
10 DM, während sie für B auf 30 DM steigen. Die volkswirtschaftlichen Vermei­

dungskosten sinken auf 40 DM. 
Aus der Darstellung läflt sich die allgemeine Bedingung für eine effiziente Emis­
sionsreduktion ableiten: Sie ist erfüllt, wenn die Grenzkosten der Vermeidung, d. h. 

lG Vgl. D.Burtra\v~ The so: Emiss ions TradlHg Program: Con sa.vings WlthOul allowJtlcc trades, In: 

COll1cmpor.try Economll; I')o ltq l, Vol. XIV, April 1996, S. 79-94. hH'T S. 92. 
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die Kosten der letzten vermiedenen Schadeinheit unter den Emittenten gleich si nd. 
Dies trifft für die Verhandlunplösung zu (jeweils 10 DM), nicht jedoch für die 

Auflagenlösung"-
In der Realität existieren zahlreiche Emittenten. Der Versuch, eine optimale Real­
lokation der Umwelr Kutzungsrechte über Verhandlungen zu erreichen, wäre mit 
hohen Transaktionsk"sten verbunden. Effizienter ist es daher, die Umwelt-Nut­

zungsrechte in Form von Emissionslizenzen auf organisierten Märkten wie Li­
ze nz-Börsen oder Lizenz-Auktionen zu handeln. Das Ergebnis des Lizenzhandels 
entspricht im Idealfall (idealtypische Ausgesta ltung der Instirutioneo) dem des bila­

teralen Verhandlungs[alles, 

Abb.1: Emissionsreduktion im Falle von Auflage und handelbaren Emissionsrechten 

DM A DM B 

I 
I 
I 

t 
I -

- 20 20 20 20 

10 10 110 110 
2 3 4 2 3 4 

Emittierte Schadeinheiten Emittierte Schadeinheiten 

J.J Ziele der US-amerikanischen S02-Reduktionspohtik 

Ziel des ARP ist es, die Gesamtemissionen an 502 bis zum Jahre 2010 gegenüber dem 
Emissionsvolumen der 80er Jahre (rd. 25 Mio.t p.a.) um 10 Mio.t p.a. zu reduzieren. 
Hintergrund dieser Zielsetzung war die Feststellung, daß die bisher erreichten Emis­

sionsminderungen - im Jahre 1973 betrug die S02-Gesamtemissionsmenge noch 
33 IvliD.t - nicht au"eichend sind, um gesundheitJjche Schädigungen, Beeinträchti­
gungen von Ökosystemen (insbesondere Versauerung von Seen und Flüssen) sowie 
Sichtbeeinträchtigungen zu verhindern. Ziel des Programms ist damit eher die Gc­
fahrenabwehr als die Vorsorge gegen Risiken. 
Von der angestrebten Emissio nsreduktion von 10 Mio.t p.a . sind dem Programm 

zufolge 8,5 Mio.t von der ElektrizitätswirtSchaft zu erbringen. Die restlichen 
1,5 Mio.t entfallen auf die Industrie. vor allem durch Substitution älterer emissions­
intensiver durch neue schadstoffärmere Anlagen'!, D~ von der Elektrizitätswirtschaft 

1990 rd. 16 Mio. t 502 emittiert werden, bedeutet eine Minderung um 8,5 Mio.t eine 
Reduktion auf etwa die Hälfte der anfänglichen Emissionsmenge. 

'!7 Durch eine Differenzierung der Aufla e kann dieses Problem alle rdlng~ abgemi ldert werden. 
28 Vgl. B. McLe:lO , The Sulphur DIOXide (SOl) Allow:tnce Trad ing Prog;ram - The First Flve Years, unvcroff. 

M.musknpl. Washill gton D.C. 1996, 5.1}6. 

/9 i 
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J.4 Grundzüge des Emissionslizenzsystems 

Eine Emissionslil.enl. entspricht dem Recht, 1 t S02 zu eminieren. Für jede Tonne 
S02, die emittiert wird, ist eine Lizenz (allowance) bei der Aufsichtsbehörde ab­
zuliefern. Emissionen ohne Li7.cnz werden drakonisch bestraft (die Strafe beträgt ein 
Vielfaches des derzeitigen Lizenz-Marktpreises). Sofern ein Unternehmen am Ende 
eines Jahres feststellt, daß die Emissionsmenge des betreffenden Jahres größer war als 
die Zahl der verfügbaren Lizenzen, hat es die Möglichkeit, die fehlenden Lizenzen bis 
Ende Januar des l'olgejahres auf dem Markt zu erwerben. Es kann sich dabei an 
spezielle Broker oder direkt an andere EVU wenden . 
Das ARP gliedert sich in zwei Phasen. In Phase I von 1995-1999 sind zunächst nur 
110 Kraftwerke (263 Kraftwerksblöcke) Emissionslimitierungen unterworfen. Es 
handelt sich hierbei um die schmutzigsten Kraftwerke. Auf sie entfielen 198) rd. 
57% allel' Kraftwerksemissionen". Phase 11, beginnend ab dem Jahr 2000, umfaßt alle 
Blöcke (units) mit einer Leistung von mehr als 2) MWd, insgesamt über 1000. Auf­
grund der im Gesetz vorgesehenen Möglichkeit, freiwillig in Phase I zu partizipieren, 
hat sich die Zahl der Blöcke in Phase I um weitere t 81 auf insgesamt 445 erhöht. 
Einer der zentralen Punkte bei der Gestaltung von Emissionslizenzsystemen ist die 
Frage, auf welchem Wege die Erstausgabe der Lizenzen vorgenommen wird (Ver­
steigerung oder freie Vergabe). Das ARP sieht eine freie Vergabe vor. Beginnend mit 
dem Jahr 1995 erhält ein EVU für jedes Jahr bis zum Jahr 20]0 eine bestimmte Zahl 
von Emissionslizenzen, die sich im Grundsatz - zumindest in Phasc I - an dcn 
bisherigen Emissionsmengen orientiert (Grandfathering). Da von einer strikten An­
wendung der Grandfather-Regel ein Anreiz ausgehen würde, die Emissionen vor dem 
Start des Lizenzsystems zu steigern, und zudem besonders emissionsträchtige Emit­
tenten belohnt würden, werden statt der empirischen Vergangenheitswerte sog. Soll­
werte zugrunde gelegt (modifizierte Grandfather-Regel)o. Konkret wird folgender 

Weg beschritten: Der durchschnittliche Brennstoffeinsatz der Jahre t985-1987 wird 
multipliziert mit dem geforderten Sauberkeitsgrad der Anlagen (2,5 bJ. S02/Mio 
BTU). Dieser Wert ist dureh den Einsatz von Kohle mit normalem Schwefelgehalt 
erreichbar. 

Der Umfang der für jedes Jahr zur Verfügung stehenden Lizenzen (p ro Kraftwerk 
und national) verringert sich im Zeitablau!, da nur so das Ziel einer Senkung der US­

weiten Gesamtemissionsmenge erreichbar ist. In der ersten Phase ]995-1999 beträgt 
die Gesamtzahl der Lizenzen der sog. Phase I-Einheiten rd . 8,7 Mio. p.a .. Ab dem 
Jahr 2000 sinkt die Zahl der für diese Gruppe bereitgestellten Lizenzen auf etWa die 
Hälfte, da der geforderte Sauberkeitsgrad der Anlagen von 2,5 auf 1,2 bJ. S02/Mio. 
BTU steigt)'. Dieser Sauberkeitsgrad wird auch für die sog. Phase lI-Einheiten 
zugrunde gelegt, die erSt ab dem Jahr 2000 dem Lizenzsystem unterworfen sind. 
Mit dem von 2,5 auf 1,1 bl. SOI/lvIio. BTU gesenkten Ziel wert wird angestrebt, daß 
der Standatd für neue Kraftwerke (NSPS) aus dem Jahr t977 nunmehr im Durch­
schnitt aller Kraftwerke eingehalten wird". 

Von den 8,7 Mio. Lizenzen der Phase I -Einheiten in 1995 entfallen 5,55 Mio. auf die 
163 schmutzigsten Blöcke, auf die das Lizenzsystem ursprünglich beschränkt sein 

29 Vgl. EPA: J99j Compl mncC' Rcsulu. ACid Rain Pn';'lgram. W:\shmgto!1 D.C. 1996, S. I. 

JO Vgl. A. I:ndresJR. S(; hw~ rzc , Dn Ztrt,flk:nsmodcll vor der Bewahrungsprobe? EUle okonomlsche An:l' 
I)'sc des Acid Rnln Progrilmm.~ de$ !leuen US-Clean Air Act, 10: A. Endrcs/E. RehbindtrlR.Schwarze 
(Fn. lo).S. lJ7- 1Q, hier$. 14S · 

J I Ein Unternehmen, das 7 .. B. fur die Jahre: 19?5-1999 10000 Lrl.enzen pro Jahr zugewiesen bekommt. erhalt 
\'on 1000 bis 1010 nur noch 4800 allowancC's pro Jahr. 

J I Von den Ph;lSC I I-Einlwren. dit in der Mchrz~hl Jungcrt n BJ.:JJalums Si nd, wird dieser Wert bcreiu hClHC 
durchweg erreicht. 
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sollte (Initial Allocation). Neben dieser Regelzuteilung nach dem geforderten Sauber­
keitsgrad erfolgen Sonderzl1teilungen nach verschiedenen Kriterien. Die vom Um­
fang her bedeutendsten Sonderzuteilungen entfallen auf Kraftwerke, die frühzeitig 
mit RE A mit einem Wirkungsgrad von mindestens 90% ausgestattet wurden 
(I,J Mio. für sog. Phase I Extension Uoits), und solche, die dem Lizenzsystem 
eigentlich erst in Phase II unterworfen werden sollten, aber freiwilLig bereits der 
Phase I beigetreten sind (Substitution & Compensation Units). Da die Sonderzutei­
lungen in der Gesamtzahl der zulässigen Emissionen enthalten sind, geht von ihnen 
keine Gefährdung des Reduktionszieles aus)). 
Die Unternehmen haben die Möglichkeit, die Lizenzen eines bestimmten Jahres in 
dem betreiicnden Jahr zu verbrauchen (via Emissionen), sie für spätere Jahre auf­
zuheben (banking) oder sie zu veräußern. Nicht erlaubt dagegen ist, die Emissionen 
eines Jahres mit Emissionslizenzen zu begleichen, die auf ein späteres Jahr datiert sind 
(borrowing). 
Die Stillegung eines alten Kraftwerkes bzw. eines Blocks führt nicht zum Verlust der 
hierfür (bis 2010) zugeteilten Lizenzen. Die freiwerdenden Lizenzen können viel­
mehr für den Betrieb neuer Kraftwerke genutzt werden. Die Betreiber neH·er Kraft­
werke sind von der Gratiszuteilung von Emissionslizenzen ausgeschlossen; sie haben 
die entsprechenden l.izenzen zu erwerben. Hierin besteht ein Anreiz, alte Kraft­
werke stillzulegen, zum anderen aber auch eine Diskriminierung sog. unabhängiger 
Stromerzenger wie z. B. Industrieunternehmen (Independent Power Producer, IPP), 
die bislang noch nicht im Bereich der Stromerzeugung aktiv waren. Für diese Unter­
nehmensgruppe bestehen Sonderzuteilungen, die allerdings kostenpflichtig sind. 
Der Betrieb neuer Kraftwerke sellt aus der Sicht der US-EPA (als der mit der 
Implementierung des ARP betrauten Behörde) - zumindest soweit es S02 betrifft 
- lediglich die entsprechende Ausstattung an Emissionslizenzen voraus. Die Geneh­
migungspraxis der Bundesstaaten weicht allerdings von dieser Sichtweise der US­
EPA ab. In der Praxis wird vielmehr neuen Kraftwerken regelmäßig auch in bezug auf 
S02 die Einhaltung vorsorgeorientierrer Emissionsstandards (NSPS) abverlangt·". 
Der Erfolg des Programms steht und fällt mit der genauen Erfassung der Emissions­
mengen. Die teilnehmenden Unternehmen haben von der EPA lizenzierte kontinu­
ierliche Emissionsmeßsysteme (CEM) einzuse tzen und die stündlichen Daten der 
EPA mitzu tei len. 

3.5 Zur Funktionsweise des Emissionslizenzsystems [995 und [996 

Der Beginn des Emissionslizenzsystem 1995 war mi, mehreren Überraschungen 
verbunden, die sich allerdings Zum Teil schon vor dem offiziellen Start andeuteten. 
Neben dem starken Rückgang Jer Emissionen betraf dies vor allem den verglei.chs­
weise geringen Umfang des Lizenzhandels sowie die geringe Höhe des Lizenzprei­
ses. 

Mit dem Übergang Zum Emissionslizenzsystem war die Erwartung verbunden, daß 
ein lebhafter Lizenzhandel einsetzen würde. Tatsächlich wal" jedoch die Zahl der 
Lizenzen, die unter den Elektrizitätsgesellschafren (inter-utility trade) gehandelt 
wurde, zunächst relativ gering. Sie betrug 1995 1,9 Mio. und 1996 4,4 Mio. Ein-

J) VgJ. A. Endrcs/R.Sckwlr'Lx, Das Zcrtlfi b tsmodt=1l (Fn. 30), S_ 147 ff 
34 Vgl. R. S.:hw.lrl.oc, SOl im Sond c:r:mgcbot? Zur ErnwIcklung des US ~Markr('s fur Schwcfcld io xi J ~LI2.Cn­

Z.CIl und den Pcrspckti\·t:rl von Zen iiib u.modd1en 111 dcr bdlrcin h.::ahepQlitik. In: Zcitschrifr fur Jllge­

wandte Umweltforschung, Jg. 10 ( 1997), H. 2, S. 17C- 1S 6 . hier S. [SI f. 
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194 heiten". Nur ein kleiner Teil hi ervon wurde mit dem Ziel erworben, in J995 oder 
J 996 mehr S02 emittieren zu können, als di e Anfangsausstallung mit Lizenzen zuläßt 
(spati al trade). Der größte Teil entfällt auf den Erwerb von Lizenzen für künftige 
Perioden (intertempora l trade). 
D as Gros der von der US-EPA im allowance-tracking-system (ATS) registri erten 
Lizenztransaktionen entfällt auf sog. Reallokationen, d. h. Lizem.übertragungcn 
zwischen den verschiedenen Kraftwerken eines EVU (intra-utility trade) sowie 
vor allem auf ze itliche Verlagerungen (banking). Während der gcrinße Umfang der 
ökonomisch relevanten Übertragungen (economic significant transfers) von einige n 
Autoren als Hinweis auf ein dürftiges Funktionieren des Lizenzmarktes gewertet 
wird , wird in einer Studie des MIT darauf verwiesen, daß die Dominanz des inter­
temporalen Handels (zwisc hen und innerhalb der Unternehmen) vö llig rational sei, 
wenn die Unte rschiede in den Grenzkosten in der Zeit, d. h. mit LTb ergang von Phase 
I zu Phase ll, größer sind als die derzeitigen Unterschi ede zwischen dcn Phase J­
Kraftwerken". 
Bei einem funktionierenden Emissionslizenzpreissystem reflektiert der Lizenzpreis 
die (langfristigen) Grenzkosten der Vermeidung. Vor Einführung des neuen Systems 
war daher mit einem Li zenzpreis von 400 bis JOoo $ gerechnet worden' '. Die Preise 
der ersten EPA-Auktionen der Jahre 1993-1995 lagen dagegen bei nur 130 bis 150 $. 

Auch die Preise des priva ten Handels lagen au f dicscm Ni"",,u. Nach Tidstpreisen 
von nur 66 $ bei der EPA-Auktio n t996 li egt das gegenwärtige Preisniveau bei rd. 
100 $ ,s, Als Urs"chen für das niedrige Lizenzpreisniveau werden einerseits insti.tu­
tionelle Einflüsse genannt, anderseits Entwicklungen auf den Märkten für Vermei­
dungstechnologien". Zu den institutionellen Einflüssen gehilren ein ungünstiges 
Des ign der Lizenz-Auktionen, die energiewirtschaftliche Regulierung, die j'urcht 
vor ei ner Entwertung der Lizenzen durch politi sche Kurskorrekturen sowie crgä n .. 
zende umweltpolitische Auflagen. Alle diese Einflüsse haben zur Fol);", Jaß die 
Nachfrage nach Lizenzen gering bleibt und der Preis gedrückr wird. 
Hinsichtlich der Markteinflüsse wird vor allem auf grundlegende Änderungen des 
amerikanischen Kohlemarktes verwiesen, die durch den scharfen Rli<'k~"ng de.r 
Transportkosten hervorgerufen wurden (als Folge der D ercgulierung de, USo Ei sen­
bahntransportes). Schwefelarme Kohl e aus den westlichen Förderregionen wurde 
damit zu einer relevanten Minderungsoprion für die Kraftwerke des Mittelwestens. 
Grundlegende Änderungen sind auch für den REA-Markt festzustellen. Die Bau­
und Betriebskosten vo n REA haben sich deutlich vermindert. Wurde Z . B. bei REA in 
Studien aus den Jahren J 990 lind 1993 noch von spezifischen Entschwefclungskostcn 
von 4 50-500 $/t S02 ausgegangen , so werden die Kosten 1997 gemäß der empirischen 
Erhebung von Ellerman u. a. auf durchschnittlich 2 8 2 $/ r S02 bez iffe rt, bei alle rd ings 
sehr starker S(rellung·:~ . 

3 S VgJ. EPA; T996 CCi rnphilnt:c Repon. ACid R.llll Pl'ogtatn. \Xfashtngton D. C. 1997. Dcr Handel wurde "bbcl 
ubcrwlegend direkt ZWischen den Umcrnehmcn .1bbC WI Ckch bl.w. uber dIe Broker. Den von der EPA 
vcnnsuhctcn J:lhrhchcn Auktionen b m nur ei ne rd:uiv gt:' nn 'e ß4;de:ulung zu. 

)6 VSI. J.-P. MontcrolA. D. ElJ erman/R. $chm :J ltrucc, Th~ US AIlQw~ ncc Trldmg Progr.J.nl for Sulfur 01 -
mode: An Update After the First Y(':u of Co mpl.."nce . U nvlTofL 1vl.1 llusK-npt, MIT., Cambndgc/Mass. 
1996, S. 8. 

37 VgL EPA, 1996 Compkmce Rcp0rl (Fn. 3) ). S. 10. 
J f\. D. E Ih:nn~n/ R. Schl1l.lll:n~cC' u. :t. (Fn. u), S. 9-
39 VSI. B U ftf,l\.V, D., S, 79- 94: Bohi, D. R.lD. ßu n.rnw, 502 Al!owa n~C' Tradins: How Expcrienc:e ,md 

l:.xpeC[ imOnS Me:tSurc Up. P:lp"r prcscmcd iU Air&: aste Man.lgemcnI A,SSosl.Hlon Mceunss in Phocnil(, 
Ari zonil, jJ.nu:lIr 1997; HimsjufcC'ns, B.. Je erfolgrelch Ist dll s neue SchwefddJo)i:.d -Zertif,k"t"Ssystcm In 
den U .S. A? E.rste Erfahrungen und Lt'hren fUf die Zukunfl. U I1 \'eroff. M:tnuskn pl, Mubul'liL. 1997. 
OEe D: EYltuaung EconoJllIc Inslfu lllcm1S for EnvlrOnn1l'nt.l l Poli ('),. P.ul s 1997 sowi~ R. Schwane, SOl 
1111 SondcrJng,C'b<,n? (FIL H). 

40 Vgl. A. D. EIlNman/ R. Schm31ensee u. a. (Fn. 21), S. 41 ff. 
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J.6 Ökologische Eflekti-vität ~md ökonomische Effizienz 

3.6.1 Ökologische Effektivität 
Kriterium der ökologischen Effektivität ist die Einhaltung vorgegebener Immissions­

oder Reduktionsziele. Wie oben dargestellt. unterscheidet da s Acid Rain-Programm 

des neuen Clean Air Act zwei Phasen. In der Phase 1 (1995-1999) ist nur ein Teil der 

Kraftwerke, wenn auch die stärksten Emittenten, dem Lizenzsystem unterworfen, in 

der Phase 11 ab 2000 werden dagegen faktisch alle Kraftwerke einbezogen. Aus­

wertungen für die beiden ersten Jahre des Lizenzsystems ('995 und 1996) zeigen, daß 
die Emissionen der Phase I-Anlagen deutlich unter dem Niveau der für diese Jahre 

zur Verfügung stehenden Lizenzmengen lagen. 

Tab. 3: Zugeteilte und genutzte S02-Emissionsli.zenzen '995 und 1996 

KRAFTWERK - ZUGETEILT GENUTZT ZUGETEILT 
KATEGORIEN 1995 1995 1996 

Tablc 1 Units*) \,5 5 4.45 \.55 

Substiturion und 1,3J 0,8\ I ,J 8 
Compcns3rion 
UniL<; 

Sonstige ." } 1.86 0 , 0 0 1.57 

Insgesamt 8.74 \.) 0 8,3 0 

,;.) Anfangsz ulcilung:\n Jie 26 ) sch m utzigsten Kraftwerke 
' ~~) Tm wesentlichen Phase I-Extension Uni rs 

GEN UTZT 
1996 

4.77 

o,6} 

0,°4 

j.44 

Q uell e: EPA: 1996 Compli.nce Report. Acid Rain Progr.m. Washington D. C. 1997. S. 7 

Wie die Tabelle zeigt, wurde sowohl T 995 als auch 1996 nur ein Teil der zugeteilten 

Lizenzen genutzt. Geht man davon aus. daß die tatsächlichen Emissionen den ge­

nutzten Lizenzen entsprechen (perfekte Kontrolle), so ist festzustellen. daß das 

ökologische Ziel nicht nur eingehalten. sondern übererfüllt w u rde. Betrachtet man 

beide Jahre zusam men. so wurden 6,3 Mio. Lizenzen nicht genutz t. d. h. es wurden 

6.3 Mio.t S02 weniger eminiert a ls für diese Emitrentenl>cuppe umweltpoL;tisch 

zulässig war (und unter starus -quo-ante-Bedingungen vermutlich auch eminiert 

worden wäre). Die Emissionsreduktion ist dabei gut zur Hälfte auf den Betrieb 

von REA und den Finsatz schwrfelarmer Kohle zurückzuführen'''. 

Die überaus positive Bilanz fur die Jahre '995 und 1996 ist allerdings in zwei 
Hinsichten zu rdativieren. Zum einen werden die in diesen Jahren nicht genutzten 

EmissionsJizenzen in späteren Jahren genutzt werden (banking), d. h. es wird in 

Zukunft entsprechend melli emittiert werden. Die zeitliche Umschichtung ist um­

weltpolitisch dennoch positiv zu heurteilen. da es zu einer rascheren Entlastung 

gel:ihrdeter Umwcltsystcme komm\. Zum zweiten betrifft der Entlastungseffekt 

nur die der Phase I unterworfenen Kraftwerke. Die SOl-Emissionen der übrigen 

Sektoren (Phase lI-Kraftwerke. Industrie) haben sich dagegen kaum verändert . 

Insgesamt lassen die in 1995 und 1996 gemachten Erfahrungen erwarten, daß die 
Redllktionsziele des Lizenzsystems auch nach ihrer Verschärfung ab dem Jahr 2000 

eingehalten werden. Inwieweit das Gcsamtreduktions7iel von 10 Mio.t. erreicht 

wird, ist jedoch offen. da die industriellen S02-Emissionen keiner entsprechenden 

quantitativen Beschränkung unterworfen sind. 

4 ,l:.hd .• S·9· 
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J.6.2 Ökonomische Effizienz 

Der Theorie zufolge silld Emissionslizenzsysteme bei entsprechender Ausgestaltung 
der Emissionsmessungen und der Sanktionen nicht nur ökologisch effektiv, sondern 
zugleich auch ökonomisch effizient i.d.5 ., da ß sie die volkswirtschaftlichen Kosten 
der Emissionsminde rung minimieren. Da nicht länger der einzelne ß etrieb bes timm­
ten Emissionsauflagen unterworfen ist (sondern die Gesamtheit der Emittenten), 
steht es dem einzelnen Unternehmer frei, die Emissionen in einem Betrieb zu 
reduzieren oder auch n ich t, falls dies nur zu hohen Kosten möglich ist. Im letzten 
Fall hat er eine entsprechend größere Zahl von Lizenzen bereitzuhalten. Ein gewinn­
orientierter (im Wettbewerb stehender) Unternehmer wird sich bei der Beantwortung 
dieser Frage nach dem Marktpreis der Emissionslizenzen richten . Er wird - steigende 
Grenzkosten der Vermeidung unterstellt _. die Schadstoffe solange vermeiden, bis die 
Kosten der letzten vermiedenen Schadeinheit (7.. B. t S02) gleich dem Lizenzpreis 
sind. Im Palle der kostenlosen Erstausgabe der Lizenzen kann er die durch Emis­
sionsreduzierung frei gewordenen Lizenzen zum Marktpreis verkaufen oder für 
künftige Perioden verwahren". Er erhöht auf diese Weise seinen Gewinn. Der Li­
zen zpreis, d er sich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auf dem 
Lizenzmarkt ergibt, entspricht d en Kosten der teuersten Vermeidungstechnologie, 
die zur Erreichung des gegebenen Reduktionszieles noch einzusetzen ist (den lang­

fristigen Grenzkosten der Vermeidung)"- Er in for miert die Emittenten darüber, 
welche Reduktionstechnologien sinnvoll einzusetzen sind und welche nicht. Indem 
sich alle Emittenten in ihren Reduktionsentscheidungen am Li zenzpreis orientieren, 
werden die gesamtwimehaftli chen Kosten der Emissionsrückhaltung bei gleichzei­
tiger Einhaltung des Reduktionszieles minimiert. 
[n der Realität sind viele Annahmen, die dem theoretischen Modcll7.ugrunde liegen, 
nicht oder nu r bedingt erfüllt. Die tatsächlich reali sie rten Effizienzgewinne werden 
folglich von den theoretisch ermittelten abwe ichen. Die Abweichungen kö nnen in 
zwei Gruppen unterteilt werden: Die erste Gruppe umfaßt Defizite bei der Aus­
gestaltung des Instrumentariums selbst, die zweite Gruppe Wirkungsverluste, die 
durch sonstige wirtschaftspolitische Instrumente verursacht werden. E in Teil der 
Abweichungen kann allerdings als Übergangsprob lem klassifiziert werden. 
( 1) In wissenschaftlichen Unte rsuchungen zum ARP besteht Einvernehmen darin, 
daß das US-Emissionsli zenzs ystem dem theoretischen Idea l inso fern recht nahe 
kommt, als der Handel mit Lizenzen selbst keinen bürokratischen Hemmnissen 
unterworfen ist. Dennoch sind einige Abweichungen vom theoretischen Idcal fest­
zustellen. Erstens sind nicht alle S02-Emittenten dem Li zenzsys tem unterworfen. 
D ie S02-Emissionen der Indust rie, rd. ein Drinel d er G csamt-S02-Emissioncn, 
werden wei terhin mit Hilfe von Auflagen kontro lliert. Ein Tcil der theoretisch 

möglichen Koste ns enk ungseffekte bleibt d amit ungenutzt. Bei der Abschätzung 
der Effizienzverluste ist allerdings zu berücksichtigen, daß die spezifischen Meß­
kosten (ko ntinuierliche Messung) bei kleineren Industrieanlagen sehr hoch sind 
(entsprechend der politische Widerstand). Zweitens hat die Gliedenmg des Pro­
gramms in zwei Phase n Effizienzeinbußen bewirkt. EVU, die sowoh l Phase 1- als 
auch Phase li-Anlagen besitzen, können ihre Gewinne erhöhen, indcm sie die Strom-

.41 Ein Verwahren der Lizt ll ztn rur kunftl ge PCrloden is t dann r:Ulonal , Wl'ml dan~lt gerechnet Wird, d;,ß d,e 
L,zenzprclse kunftig starker nt.gen als dlC K;'Lplt illvcrzinsung. 

4} D~ der in der Phase I geforderte S:mhcrkeltsgrad durch den E lnl.lll. vQn KClhic mit norm:a)cm Schwcfclgc. 
h:ah cl'rI~lt hb 1f ist, sind R In dieser Phase {;mbehrl ich. Ihr Ein.s.u7.lSt aus ht uuger Sicht Cr$t in Ph.;.se II 
rauon.ll, Wtlm bei der Uz.clu l.ultilung ei n S-;lubcrkcit.sgr.ld zug.runde gelegt wird, der nur noch mit sehr 
sl;hwe(cbrmcT Kohle odt'l' mit REA crrcichblr IS(. DJe SPC1.dl 5"c hcn Kosten de r REA bestimmen somil ­
;\Ilcnling:> abd,skonll crt - den heutigen Liz.cnzprcis. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-2-179 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 05:30:44. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1998-2-179


erzeugung in der Phase I auf Phase II-Anlagen verlagern und dann die freiwerdenden 

Li<enzen veräußern. Die EPA hat auf diese 'Gesetzesumgehung< mit der Regelung 
reagiert, daß alle Phase II-Blöeke, deren Stromerzeugung während der Phase I aus­
gedehnt wird, den strengeren Anforderungen der Phase II untel-worfen werden 
(substitution LInits). Der administrative Aufwand de r EPA hat sich auf diese Weise 
erheblich erhöht". 
(2) Die theoretische Darstellung umweltpolitischer Instrumente unterstellt i.d.R., 

daß zur Erreichung eines Zieles jeweils nur ein InstnImelH 7..ur Anwendung kommt 
und darüber hinaus keine Einflüsse von Instrumenten wirksam sind, die zur Rea­
lisierung sonstiger w irtschafts- und s07.ialpolitischer Ziele eingesetzt werden. Die 
Realität sieht anders aus; das gilt auch für die USA. Zum einen ist mit der Einführung 

der S02-Emi ssionsli 7.enzen das traditionelle Auflageninstrumentarium nicht abge­
schafft worden, zum anderen wird das unternehmerische Kalkül der EVU stark von 

der staatlichen Energieaufsicht beeinflußt. 
Die Bedeutung des tradit.ionellen Auflageninstrumentariums zeigt sich bei der G e­
nehmigungspraxis von Neuanlagen. Theoretisch haben die Unternehmen in ei nem 
Lizenzsystem auch beim Bau neuer Kraftwerke die Wahlfreiheit zwischen der Nut ­
zung von Vermcidungstechnologien und dem EI-werb von Lizenzen. Die Genehmi­
gungspraxis der Bundesstaaten sieht jedoch anders aus. Hier wird die Genehmigung 
weiterhin von der Nutzung fortSchrittlicherTechno logien (NSPS) abhängig gemacht. 
Da Schwefeldioxid nicht isoliert, sondern im Verbund mit anderen Schadstoffen 
entsteht (Schwebstaub), die der traditionellen Regulierung unterliegen, läuft die 

LiberalisienIng der SOl-Regulierung praktisc h ins Leere" . Mögliche Kosteneinspa­
rungen werden durch die Dominanz der Auflagen blockiert. 
Ähnliche Effekte gehen von der staatlichen Regu lierung des Energiesektors aus''. Der 
praktizierten rate-of-return -Regulierung zufolge sind - ähnlich w ie in Deutschland -
Gewinne, die über eine ,faire, Verzinsung hinausgehen, an die Kunden in Form 
reduzierter Preise weiterzugeben. Der Anrei z, den Gewinn durch Li zenzhandel 

zu steigern, wird dadurch reduziert. Kostenintensive Vollzugsstraregien (Rauchgas­
entschwefelung, Brennstoffsubstirution) werden zulasten des u. U. kostensparenden 
Erwerbs von Emissionslizcnzen begünstigt. Die volkswirtschaftlichen Ersparnisse 
des Lizenzsystems werden dadurch verringert". Dieses Hemmnis wird allerdings 
abgeschwäch t, wenn mit einer zunehmenden Liberalisierung der Strommiirkte der 
Wettbewerb unter den Srromerzeugern intensiviert wird und die staatliche Preisauf­
sicht an Bedeutung verliert. 

Als ein typisches Übergangsproblcm kann die derzeitige Übcrinves tition in die 
verglei chsweise teueren RfA .inrerp retiert werden. Sie ist dam;t zu erklären, daß 
zunächst kein Li ze nzpreis existiert, an dem die Unternehmen ihre Handlungen 

ausrichten können. Inves titionen mit langen Planungs- und Bauzeiten müssen sich 
folglich auf Erwartungen stützen. Bei Verabsch.iedung des ARP übel-wog bei der 
Administration (EPA) ebens" wie unte r den EVU die Überzeugung, daß sich der 
künftige Lizenzpreis auf einem hohen Niveau, etwa bei 7 50 $, bewegen werde. Unter 
dieser Annahme war es für die Emittenten sinnvoll, in Vermeidungsrechnologien w 
investierell, deren Kosten unter diesem Niveau lagen, darunter REA und Umstellung 
des Brennstoffeinsatzes (Einsatz schwefel.rmer Ko hle bei Abschluß langfristiger 

Lieferverträge). Mit dem Beginn des Lizenzhandels 1992/ 93 stellte sich jedoch schnell 

44 Vgl. ß . MoLenn (r n. ' 8) 
45 Vbl. R. Schw,,,-< (Pn. H). S. , 80 r. 
46 V .J, D. ßurrrn. w (Fn. ::.6 ), sowit: R. Sdl\V3r:lC (Fn. )4). 
47 Die !l eg"' l iV('n Effekte der cnerglcwirtsc!l.lftlichl'n Regulierung sind all erd ings umstritten, Vgl . Montero/ 

ElI crman/Schmalensce (Fn . }6). sowie A . D . f.llcrmanlR. Schnulcnscc u. a. (rn. 1::). 
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heraus, daß der Lizenzpreis unter den spe/.ifischen Vermeidungs kosten von REA 
Liegen würde', diese Anlagen damit eine - zumindest in Phase I - ökonomisch nicht 
effiziente I nves ti ti on darstellen. In einigen Fällen wurde daraufhin die Bestellung von 
REA wieder rückgängig gemacht' . In vielen Eillen war dies jedoch nic ht möglich. 
Aufgrund des verspäteten 'richtigen< Preissignals sind die volkswirtschaftlichen Ko­
stcn der S02-Reduktion letztlich höher als dies im Falle eines bereits entwickelten 
Marktes zu erwarten gewesen wäre. 
Ungeachtet der gena nnten Probleme deutet die Tatsache, daß ein Li zenzhandel 
zwischen den Kraftwerken stattfindet oder die Lizenzen innerhalb der Unternehmen 
zei tlich umgruppiert werden, darauf hin, daß die EVU die Flexibilität des neuen 
Instrumentariums nutzen, um die Kosten der Emissionsreduktion ( z. B. ,optimal 
timing of investments<) zu senken49 Das Lizenzinstrumentarium weist damit Vorteile 
gegenüber einem Auflageninstrumentarium auf, das diese räumli che und zeitliche 
Flexi bilität nich t einräumt. 
N eben der statischen Effizienz eines Instruments (Realisierung von Einsparungen bei 

gege benen Vermeidungstechnologien) ist die dynamische Effizie"z von Bedeutung, 
d. h. die Fähigkeit, den umwelttechni schen Fortschritt ZU fördern und die Vermei­
dungskosten zu redu zieren. Indem im Falle ei nes Emissionslizenzsystems den Emit­
tenten keine zw ingend einzuhaltenden Emissionsgrenzwerte vorgegeben werden, 
besitzen sie die F reiheit, zwischen unterschiedlichen Vermeidungstechnologien zu 
wählen. Die EVU könn en daher aus exogenen Änderungen der Inputmärkte - wie 
z. B. aus der wachsenden Verfügbarkeit und dem sinkenden Preisniveau schwefel­
armer Kohle - Vorteile z iehen'o. Zugleich führt die Wahlmöglichkeit zu einer Inten­
sivierung des Wettbewerbs unter den Anbietern verschiedener Reduktionstechnolo­
gien, zu technischen Innovationen und sinkenden Preisen". N ach Auffassung von 
Burtraw sind vor allem di e Entwicklungen auf dem REA-Markt - drastischer Preis­
rückgang bei gleichzeitiger Verbesserung von Reiniguogsleistung und Anlagenver­
fügbarkeit - zu einem gute n Tei l auf di e Einführung des Li zen l.s)'stems zurückzu­
führen". 
Über die Kosten der S02-Reduktion im Jahre 1995 informiert die Tab. 4. Die S02-
Reduktion erfolgt durch den Einsatz von REA, den Einsatz schwefelarmer Koh le mit 

einem Preisaufschlag für den geringen Schwefelgehalt (sulphur premium) sowie 
durch den Einsatz schwefclarmcr Kohle aus dem Powder-Rjver-Baisin (PRB), deren 
Preis unter dem der zuvor verwendeten schwefelreichen Kohle liegt. Die Gesamt­
kosten der S02-Reduktion betragen 725 Mio. $ (rd. I ,} Mrd. DM) und liege n damit 
deutlich unter dem Niveau früherer Schätzungen. 

4. Vergleich der deutschen und US-amel'ikanischen S02-Reduktionspolitik 

Das Problem der zunehmenden Versauerung von Ökosystemen hat sowohl in 
Deutschland als auch in den USA zu einem beachtlichen Politikschub gefü hrt. 
War die Luftreinhaltepoljtik in der Vergangenheit in hohem Maße auf Neua nla gen 
konzentriert (new sou rce bias), so wurden in DeutschJand ab den 80cr, in den USA ab 

den 90er Jahren die Altan/agen, die bislang nur in Belastungsgebieten Reduktions-

1ft A, D. Ellerm;\nlR, Schmalensec u. ~l. (Fn. 2! ), 5.9. 
~ 9 Vgl. D. Burtrow (Fn . • 6), 5.91. 
So Vbl. D. Bun raw (Fn. '6), S. So. 
5' Vgl. J.-P. Montero/A. D. EllernunIR. Schmalensee (Fn. 36), S. r 2. 

S' V~1. D, Burtraw (I'n . • 6). S. 90 f. 
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T~b. 4: Kosten der S02-Reduktion der dem Lizenzsystem unterworfenen Anlagen 

1995 

METHODE 501- FIXE I VARIABLE FI XE UND SPEZIFl-
REDU- KOSTEN KOSTEN VARIABLE SeHE 
KTION GESA MT GESAMT KOSTEN KOSTEN 
IN loooT ($( 1' SO,) 

Entschwefelung 1·714 371>° 89.) 464,4 6) 

Brennsloffwechsel 1.7°9 )7.' 2° 4,1 261,3 '13 
(schwefel,,,,ne 
Kohk) 

PRB-Kohlc 4'5 ° 0 0 0 

All e Methoden ).888 43 2 , 1 '9),) 7'),7 187 

Q uelle: A. D. EIle rmanIR. S hmaleoste/ P. L.JoskowlJ. P. Monrero/E. Baiky, Emission Tradiog 
(Fn. '2), S. 40 

auflagen unterworfen waren, umfassend einbezogen. Die Vorgehensweise, die dabei 
gewählt wurde, ist in beiden Ländern sehr unterschiedlich. In der Bundesrepublik 
wurden die EVU sowie di e Industrie vo r die Alternative gestellt, d ie Anforderungen 
für Neuanlagen einzuhalten oder die Alranlagen nach einer gewissen Frist stillzu­
legen. In den USA wurde ein g;inz lich neuer Politikansatz gewählt: Die Fesdegung 
eines S02-Cesamtemissionslimits für den Kraftwerkssektor bei gleichzeitiger Ei n­
führung von EmissionslizenzeIl. 
In der Bundes republik (a ltes Bundes).;cbiet) ist die Sanierung der Altanlagen - soweit 
es 502 betrifrt - weitestgehend abgeschlossen. In de n USA zeige n die Er f:l hrungen 
der ersten 3 Jahre, d.ß das neue Instrumentarium gut funktioniert. Bedenken, die 
Lizenzpreise könnten w egen Hortung stark "nsteigen, haben sich als gegenstandslos 
erwiesen. H andel und Re.llokation von Lize nzen zeigen, daß die Unternehmen die 
Flex ibilität des neuen Instruments Zu nutzen wissen. Soweit Probleme vorhanden 
sind, si.nd sie zu einem guten Teil übergangsbedingt oder durch sons tige Regtllie­
run gseintlüsse ve rursacht. 
Vetgleicht man die Instrumente hinsichtli ch der ökologischen Effektivität, so zeigt 
sich, daß die S02-Minderungspolitik in Deutschland - wenn auch eher implizit -
wesentlich ehrgeizigere Ziele ve riolgt als die der USA. Dies gilt für den Kr.ftwerks­
sektor, vor allem aber für die industriellen Fetlerungsa nlagen. In Westdeutschland 
si nd die S02-Emissionen der Kr.ftwerke infolge der GRA-VO um mehr als 80% 
reduziert worden; demgegenüber sieht der CAA für die Phase JI (ab 2000) eine 
Reduzierung um rd. 50% vo rD Industriefeuerungen unterliegen in Deutschland dem 
Sanierungsgebot der TA-Luft. In den USA fehlen entsprechende Regelungen. Ver­
minderungen der Emissionen werden hier vo n autonom ablaufenJl'n Substitutions­
prozessen (verstärkter Erdgaseinsatz) erwartet. 
Die Erklärung für die rigorosere Vorgehensweise in Deutschbnd kann in der Beto­
nung des Vorsorgeprinzips (Ve rmeidung von Umweltrisiken) gesehen werden. Die 
'missionen sind entsprechend dem technischen FortSchritt auf dem Gebiet der 

Emissionsminderung (Stand der Technik) zu reduzieren. Das S02-Mindcrungsziel 

53 Die ntcrschtede d t r" Ziele werden auch demlieh, wenn m"n - wie Ln den USA ublieh - die bel ogen auf 
den Brcn nslO f-feinsarz zul :ass igen EmiSSionen betrachtet. Dcr Ziel wert fu r Pha.se I I bC'irag( In den U A rur 
den Durchschnitt Jer offe nthchen Kraftwerke 11 4 bl. 50 111'.'110. BTU Rrcnnsto ffcinsatz. In DeUtschland 
d:agc.:gc ll forden die GRA·VQ O,} bJ. SOllMio. ßTU fur Knftwerkc > 30 0 M\VI Fcucrung$w.umelcl:;tung 
und l, ll; bl.. SOliMio. BTU rur kk'lllerc Kra.(lwel'kc (loo-}oo MW). Ta UJ hlich werden im Durc-hschnill 
aller oHen tl icher Kr:lftwcrke o.!} bl. 501 f}.:1H). BTU emi ttiert. d. h. rd. elll Fllnhel des US·ZiclwentS ab 
! OOO. 
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200 in den USA ist dagegen das Resultat einer Kostcn-Nutzcn-Analyse H Der Schwer­
punkt liegt hier auf der Vermeidung von Schäden (Schutzziel), nicht auf Vorsorge 
gegen Umweltrisiken . 
Vergleicht man die Kosten der S02-Reduktion, so zeigt sich, daß die Kosten in den 
USA deutlich niedriger sind als in der Bundesrepublik (wen.n auch die Daten wegen 
der unterschiedlichen Zeitpunkte nur bedingt miteinander vergleichbar sind). Die 
Betrachrung beschränkt sich auf den öffentlichen Kraftwerkssektor. Während die 
Jahreskosten der S02-Minderung in Deutschland - bei Zugrundelegung der inter­
national üblichen Annahmen - 2,9 Mrd. DM betragen, belaufen sie sich in den USA 
auf lediglich 725 Mio. $ (rd. 1,3 Mrd. DM). Da die vermiedenen S02-Mengen in den 
USA deutlich höher sind als in Deutschland, sind die Unterschiede bei den spezifi­
schen Kosten noch ausgeprägter: Sie betragen in Deutschland rd. 1670 DM/t 502, in 
den USA dagegen im Durchschnitt 187 $/t 502 (rd. 340 DM/t 502). Die entschei­
dende Frage ist, inwieweit diese Kostenunterschiede auf die unterschiedlichen luft­
reinhaltepolitischen Instrumente zurückzuhihren sind. 

Wie die Tabelle 4 zeigt, sind die Kostenvorteile der amerikanischen S02-Reduktions­
politik zu einem guten Teil darauf zurückzuführen, daß schwefelarme Kohle mit 
geringer oder ohne Schwefel-Prämie ei ngesetzt werden kann. Aber auch dort, wo 
REA eingesetzt werden, liegen die spezifischen Kosten in den USA mit durch­
schnittlich 265 $/t 502 (rd. 4Ro DM/t 502) deutlich unter dem deutschen Niveau 
(J670 DM/[ SO,). Beim Vergleich dieser Daten ist allerdings zu berücksichtigen, daß 

die deutschen RLA rd. [0 Jahre früher gebaut wurden als die amerikanischen. All­
gemein wird davon ausgegangen, daß die Kosten der Entschwefelung seit Mitte der 
80cr Jahre um rund 25-Jo% gesunken sind". Würden die deutschen Krafrwerke 
demnach heute mit REA nachgerüstet, so wären spezifische Kosten von rd. 1150-
1170 DMIt 502 zu veranschlagen. 
hagt man nach den Ursachen für die hohen spezifischen Vermeidungs kosten in 
Deutschland, so zeigt sich (s. Tab. 2 und 4), daß diese nicht in den Anschaffungskosten 
liegen. Die spezifischen Investitionskosten der REA waren '987 in Deutschland mit 

J95 DM/KWd niedriger als (99) in den USA (249 $1 KW,t bzw. 4)0 DMI KWcI )". 
Von großer Bedeutung ist vielmehr die Auslasrung der REA, die in erster Linie von 
der Ausnutzungsdauer der Kraftwerke abhängt (aber auch vom Schwefelgehalt der 
Kohle). Im Gegensatz 7,. U den Kohlekraftwerken in den USA, die überwiegend als 
Grundlastkraftwerke betrieben werden und eine Nutzung von 6)% aufweisen, 
werden in Deutschland nur die Braunkohlekraftwerke in der Grundlast gefahren, 

während die Steinkohlekraftwerke in der Mittellast betrieben werden ('99) ca. 44)0 
Vollaststunden, d. h. Nutzungsgrad von) [%). Auf letztere entfallen jedoch rd. 70% 
der installierten Kohlekrafrwcrksleisrung und damit auch der REA-Kapazität. Die 
REA der US-Kohlekraftwerke sind damit im Durchschnitt wesentlich besser aus­

gelastet. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, daß die Betreiber von US-Kohlekraft­
werken, diejenigen Kraftwerke, die mit einer REA ausgerüstet wurden, vorrangig 
einsetzen, um Lizenzen einzusparen. Diese Kraftwerke weisen '99) im Schnitt eine 
Nutzung von 8 J % auf". Die spezifischen Kosten der Entschwefelung werden auf 
diese Weise gesenkt. In die gleiche Richtung wirkt die Tatsache, daß in den USA 
vielfach Kohle mit sehr hohem Schwefelgehalt eingesetzt wird. 

~4 Vgl. A. D. Burtr:\w/A. Krtlpnick/ E. MansurfD. AUS'lIO/D. Farrdl, The Cosu and Benefits of Rcducing 
Acid Rain. Ressource'~ for (he futu re. DISCUSSlon P~pcr 97- ) 1-REV, WashlOgton 1997-

S5 Vg!. EU-KommiSSion. Re vlSlOn cf the EC EmiSSitin Limit V~ luC'~ fo r Ne\\' Lu ge Combuslion Installa­
UO(1S (>5 0 MWth), Brussd 1996. A. D. ' lI crm.lnlR. Schmal t.'nsci! U .. 1. (Fn . . 1), gehen sogar von einer 
H:t1bicfung der Eillschwdelungsköstcn aus. 

56 A. D. Ellerm:l.n/R.Schm:llensee u. 11 . (Fn. 1.:.) , S. 4). 

57 A. D. Ellcrm:miR. Schmalensee u. 3 . (Fn. ll ) , S. 44. 
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Aber nicht nur die spezifi schen kapi talgebundenen Kosten der REA sind in den USA 
niedriger, sondern auch die Betri.ebskosten. Wie Tab. 2 zeigt, entfallen in Deutschland 
von den Jahreskos tcn der Entschwefelung in H öhe von 2,9 Mrd. DM 614 Mio. DM 
auf die variablen Beuiebskosten. Bei ei ner j'hrlichen Entschwefelungsleistung von 
1,74 Mio. t sind dies pro vermiedener t S02 rd . 35 3 DM. In den USA betragen die 
spezifischen variablen Betriebskosten dagegen nur 65 $ ([ 17 DM). Ein ähnlicher 
Unterschied besteht bei den fixe n Betriebskosten; auf dieseln Gebiet wurden in 
den USA in den vergangenen J .hren die höchste n Einspa rungen erzielt". 
Insgesamt kann festgestellt werden, daß die niedrigen spe>-ifischen S02-Vennei­
dungskosten in den USA nicht nur auf das reichhaltige Angebot preisgünstiger 
schwefelarmer Kohle zurückzuführen sind, sondern auch auf die günstigen REA­
Kosten. Als Erklärung kommt vor allem die Ein.führung des EmissionsLizenzinstru­
mentariums in Frage, ","elches den Kraftwerksbetreibern die Wahlfreiheit zwischen 
verschiedenen Optionen einräumt und damit zu einer Intensivierung des Wettbe­
werbs unter den Anbietern verschiedener Minderungstechnologien führt. Eine Er­
klärung kann aber auch in der Tatsac he liegen , daß die Ordnung der US-amerikani ­
sehen 5tromwirtschaft eine ausgeprägtere w ettbewerbliehe Ausrichtung aufweist und 
damit die EVU stärker als bislang in Deutschland zur Nuc7.Ung von Kostensen.kun gs ­
potentialen anhä lt . 
Die US-amerikanischen Erfahrungen I."sen die Schlußfolgerung 7.U, daß sich auch 
ehrgeizige, am Vorsorgep rinzip orientierte Minderungsziele mit niedrigeren Kosten 
reali sieren lassen, als dies in der Bundesrepublik der Fall is t. Die Nutzung dieser 
Kostensenkungspotentiale schafft Spielräume fü r weitere Umweltve rbesserungen. 
E ine Aussage dahingehend, daß Elnissionsli zenzen generell gegenüber Emissions­
auflagen vorzu ziehen sind, kann jedoch von den positiven Erfahrungen mit den 502-
Lizenzen nicht abgele itet werden. Welches Instrument im Einzelfall überlegen ist, 
hängt entscheidend von den C harakteristika der einzelnen Schadstoffe ab. Emissi­
onslizenzen sche iden aus, wenn J ie Bedingungen für einen funktionierenden Lizenz­
markt nicht erfü llt sind (z. B. bei Schadstoffen mit geringe r räumlicher At,sbreitung 
und wen igen Emittenten). 
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